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Der nächste Landkreisbote
erscheint am 31. März 2017.

Redaktionsschluss ist 
am 21. März 2017.
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„Schau rein! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen“

Vom 13. bis 18. März 2017 sind 
Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 7 wieder eingeladen sach-
senweit in Unternehmen hin-
ein zu schnuppern und den Ar-
beitsalltag vor Ort zu erleben. 

Zerspanungsmechaniker/in, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger/in, 
Industriemechaniker/in, Verfahrens-
mechaniker/in für Kunststoff- und 
Kautschuktechnik, Kaufmann/-frau 
für Büromanagement, Werkzeug-
mechaniker/in oder Restaurantfach-
mann/-frau sind einige Berufsbei-
spiele, in die Unternehmen bei 
„Schau rein“ Einblicke in die Praxis 
anbieten. Um aus den Wunschträu-
men der Jugendlichen realistische 
Berufswünsche werden zu lassen, 
bedarf es frühzeitig konkreter Einbli-
cke in die Arbeitswelt und Gesprä-
che mit Berufserfahrenen. 

Betriebsrundgänge, der „Blick über 
die Schulter“ von Azubis oder das 
Ausprobieren unterschiedlicher 
Werkstoffe und Maschinen können  

Fragen beantworten, wie: Auf wel-
che Arbeitszeiten muss ich mich ein-
stellen? Welche Kenntnisse benötige 
ich unbedingt für diesen Beruf? Wo-
rauf sollte ich bei meiner Bewerbung 
besonders achten? Gibt es die Mög-
lichkeit für ein Praktikum oder Feri-
enarbeit? 

Informieren und anmelden

Schülerinnen und Schüler ab Klas-
se 7 können im Landkreis aus über 
300 Angeboten wählen und mehr 
als 100 Ausbildungsberufe und 
Studienmöglichkeiten in der Regi-
on kennenlernen. Einzelheiten, wie 
Uhrzeit, freie Plätze und Anschrif-
ten sowie das Buchen der Veran-
staltungen sind auf der Internetsei-
te www.schau-rein-sachsen.de zu 
finden. Ob Produktionstechnologe/
in, Altenpfleger/in oder Zahntechni-
ker/in – reinschnuppern lohnt sich! 
Viele Firmen freuen sich, wenn 
Eltern ihre Kinder begleiten. Bu-
chungsstopp ist am 6. März 2017. 
Wer allerdings das kostenfreie Ti-
cket für Bus und Bahn zu den Ver-
anstaltungen nutzen möchte, sollte 

bis spätestens 1. März 2017 seinen 
Platz buchen.

Freie Fahrt und Pendelbus

Mit dem „Schau rein!“-Ticket kann 
kostenfrei mit Bus und Bahn in ganz 
Sachsen zu den Veranstaltungen ge-
fahren werden. Zusätzlich verkehrt 
am Donnerstag, dem 16. März 2017, 
von 09:00 bis 16:00 Uhr ein kosten-
freier Pendelbus zwischen einigen 
Unternehmen sowie den Schulen in 
Stolpen, Neustadt und Sebnitz.

Also: Schnell unter www.schau-
rein-sachsen.de informieren und im 
Wunschbetrieb anmelden!

 Auf Seite 2 gibt es mehr Informa-
tionen zur Aktionswoche

„Schau rein! Woche der offenen Un-
ternehmen Sachsen“ ist eine sach-
senweite Veranstaltung und wird 
unterstützt vom Freistaat Sachsen, 
der Bundesagentur für Arbeit, den 
sächsischen Handwerkskammern so-
wie den Sächsischen Industrie- und 
Handelskammern. Für den Landkreis 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge er-
folgt die Koordination durch die Wirt-
schaftsförderung des Landkreises.

Änderung der Öffnungszeiten des 
Sebnitzer Rathauses am 28. Februar 2017

Am Faschingsdienstag, dem 28. Februar 2017, 
hat das Sebnitzer Rathaus nur bis 12:00 Uhr 
geöffnet. Das betrifft auch die Kfz-Zulassungs-
stelle und das Bürgerbüro des Landratsamtes 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge.

Anmelden, Ausprobieren und 
Traumberuf  finden!
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Wer die Natur und den Umgang 
mit Tieren liebt, künftig vielleicht 
als Land- bzw. Tierwirt/in arbei-
ten möchte, erfährt in Landwirt-
schaftsbetrieben mehr zu diesen 
Berufsfeldern. Bei „Schau rein! 
- Woche der offenen Unterneh-
men Sachsen“ öffnen vom 13. 
- 18. März 2017 auch Landwirt-
schaftsunternehmen ihre Tore 
für interessierte Mädchen und 
Jungen ab Klasse 7.

Am 14. März 2017 bietet die 
Agrargenossenschaft Niedersei-
dewitz e. G. beim Betriebsrund-

gang Einblicke in die Tätigkeiten 
eines Land- bzw. Tierwirtes so-
wie Möglichkeiten den Mitarbei-
tern über die Schulter zu schau-
en. Mit dem Melkkarussell, einer 
Mutterkuhherde, dem Hofladen 
zum Vertrieb der eigenen Pro-
dukte sowie der Pflanzenproduk-
tion gibt es viel zu entdecken.

Vom 14. bis 16. März können 
sich Interessierte für die Ausbil-
dungsberufe Land- und Tierwirt/
in sowie für die Studienrichtung 
Agrarwirtschaft die Herzogswal-
der Agrar GmbH zeigen und die 

betrieblichen Vorgänge erklä-
ren lassen. Der landwirtschaft-
liche Gemischtbetrieb mit den 
Schwerpunkten Milchproduktion 
und Marktfruchtanbau hat als 
weiteres Standbein die erneuer-
baren Energien. 

In der AGRAR GmbH „Dresdner 
Vorland“ Grumbach können Ju-
gendliche am 14. und 16. März 
hautnah den Beruf Landwirt/in 
erleben. Mit der Pflanzenproduk-
tion, den Mutterkühen und dem 
Hofladen steht im Betrieb der 
Umgang mit Maschinen, Tieren 
und der Natur an vorderster Stel-
le. Wie werden Feldfrüchte an-
gebaut, gepflegt und geerntet? 
Diese und andere Fragen werden 
gern beantwortet und hilfreiche 
Tipps zur Bewerbung gegeben. 

Zudem bietet der Staatsbetrieb 
Sachsenforst am 14. März die 
Möglichkeit, sich über den Beruf 
des Forstwirts zu informieren. In 

der Ausbildungsstätte des Forst-
bezirks Bärenfels in Hetzdorf 
können die Jugendlichen die Ar-
beiten des Forstwirts kennen ler-
nen. Ausbilder und Auszubilden-
de stehen Rede und Antwort, 
zeigen Maschinen und Geräte 
und deren praktische Anwen-
dung im Wald.

Die Grünen Berufe sind vielfäl-
tig. Hier werden „Multitalente“ 
mit Tierliebe und Naturverbun-
denheit, aber auch Spezialisten 
gebraucht. Landwirtschaft ver-
langt heute den Einsatz moder-
ner Technik und Maschinen. Die 
Digitalisierung hat längst Einzug 
gehalten. Ob Mähdrescher oder 
Traktor mit GPS die Felder abfah-
ren, oder im Kuhstall der Melk-
roboter selbständig das Euter 
der Kuh scannt und dieses zum 

Melken anschließt - auch in der 
Landwirtschaft ist der technische 
Fortschritt nicht mehr wegzu-
denken.

Interessierte Schülerinnen und 
Schüler sind eingeladen die 
„Grünen Berufe“ zu erkunden. 
Anmeldung sind unter www.
schau-rein-sachsen.de möglich.

Kontakt für Fragen:
Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge
Ausbildungsberatung 
Grüne Berufe
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Tel.: 03501 515-3235 oder -3234
E-Mail: astrid.hanl@landratsamt-
pirna.de oder kerstin.weidlich@
landratsamt-pirna.de
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Eiserne Hochzeit
02.02.2017 Alice und Rudolf Linaschk in Pirna

Diamantene Hochzeit
02.02.2017 Marianne und Hans Wiegand in 
 Bannewitz OT Possendorf 
04.02.2017 Erna und Erich Vogler in 
 Glashütte OT Reinhardtsgrimma 
16.02.2017 Ruth und Günter Bellmann in 
 Klingenberg OT Röthenbach
23.02.2017  Heinz und Giesela Hering in Dohma 
23.02.2017  Renate und Herbert Henning
 in Klingenberg OT Pretzschendorf

„Schau rein“ in Unternehmen 
In diesem Jahr sind wieder 
mehr als 90 Unternehmen 
aus Industrie, Handwerk und 
Produktion sowie Dienstleis-
tung und Tourismus aus dem 
Landkreis bei der „Woche der 
offenen Unternehmen Sach-
sen 2017“ dabei. 

Erstmalig gewährt die Hillcon 
GmbH aus Sebnitz Einblicke in 
die Arbeit als Textilmaschinen-
führer/in bzw. Industrienäher/
in. Die internationale Spedition 
Paul von Maur GmbH aus Kes-
selsdorf zeigt Interessierten für 
den Beruf als Kaufmann/frau 
für Spedition und Logistikdienst-
leistung ihr modernes Contai-

nerlager und gibt Gelegenheit, 
beim Verpacken von Umzugs-
gut zum weltweiten Versand zu 
helfen. Beim Polstern eines klei-
nen Hockers können Mädchen 
und Jungen unterdessen bei der 
Ruppendorfer Firma „Reichelt – 
Die Einrichter“ Fertigkeiten als 
Raumausstatter/in erproben. Ei-
nen Erlebnistag beim Betonboh-
ren und -sägen verspricht die 
Firma Sachsen-Säge aus Banne-
witz denjenigen, die sich für den 
Beruf als Bauwerksmechaniker/
in für Abbruch- und Betontrenn-
technik interessieren.
Auch am Samstag, dem 17. 
März 2017, kann die Berufswelt 
erkundet werden. Baugeschäft 

Thierse aus Stolpen lädt ein, sich 
als Steintechniker/in auszupro-
bieren. In Wilschdorf und Dohna 
warten spannende Mit-Mach-
Angebote als Brunnenbauer/in 
oder Anlagenmechaniker/in für 
Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik. 

Kontakt für Fragen:
Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge
Wirtschaftsförderung, 
Koordinierungsstelle Beruf 
und Bildung
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Tel.: 03501 515-1514
E-Mail:  schulewirtschaft@
landratsamt-pirna.de 

„Schau rein!“ in die Landwirtschaft

13. bis 18. März 2017 - „Schau rein! – 
Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ 

 Berufe in der Praxis: Jugendliche schauen sich Arbeitsabläufe, 
Anforderungen, Ausbildungs- und Einstiegsmöglichkeiten in der 
Praxis an.
 Mitmachen: Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und 

Schüler aller Schularten ab Klassenstufe 7.
 Anmelden: Eine Übersicht aller Angebote und die Möglichkeit 

zur Buchung gibt es bis zum 6. März 2017 unter: 
www.schau-rein-sachsen.de. 

 Tipps:
• Gelegenheit nutzen: Praktikum vereinbaren oder nach Mög-
lichkeiten für einen Ferienjob fragen
• Mit dem „Schau rein!“-Ticket kostenfrei mit Bus und Bahn zu 
den Veranstaltungen in ganz Sachsen fahren.
• U. a. zwischen folgenden Unternehmen sowie den Schulen in 
Stolpen, Neustadt und Sebnitz am Donnerstag, dem 16.03.2017, 
09:00 bis 16:00 Uhr, ein kostenfreier Pendelbus:

• CAPRON GmbH
• Gerodur MPM Kunststoffverarbeitung GmbH
• G.S. Stolpen GmbH
• Häusliche Alten- und Krankenpflege Vogel
• Neustadt-Veranstaltungs-GmbH
• Stadtverwaltung Neustadt



www.landratsamt-pirna.de 24. Februar 2017Seite 3

Aktuelles

Archivverbund

Schriftenreihe „Den Opfern ihren Namen geben“
Die Gedenkstätte Pirna-Sonnen-
stein hat im Januar 2017 die ers-
ten zehn biografischen Porträts 
von Opfern der NS-Kranken-
morde in einer neuen Heftreihe 
„Den Opfern ihren Namen ge-
ben“ veröffentlicht. Sie ist den 
Menschen gewidmet, die wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges 
von den Nationalsozialisten als 
vermeintlich „nutzlose Esser“ 

in Pirna-Sonnenstein ermordet 
wurden. 

Zehn biografische Porträts lie-
gen nun vor, die mit Texten, Fo-
tos und Dokumenten Einblicke 
in Lebensgeschichten und die 
Vielfalt der Schicksale geben, 
die sich nicht nur auf ihre mögli-
che Krankheit reduzieren lassen. 
So verdiente der 1940 in Pirna 

ermordete Max Anton Weigel 
seinen Lebensunterhalt als Na-
turheilkundiger. Marie Stephan 
brach wegen der Liebe mit ihrem 
streng katholischen Elternhaus. 

Am Freitag, dem 17.02.2017, 
übergab der Leiter der Gedenk-
stätte Pirna-Sonnenstein, Dr. 
Boris Böhm, dem Kreisarchiv 
Sächsische Schweiz-Osterzge-

birge und der Stadtbibliothek 
im Archivverbund die Biografi-
en-Hefte sowie weitere aktuell 
erschienene Publikationen zur 
öffentlichen Nutzung. 

Die Hefte können kostenfrei 
bei der Gedenkstätte Son-
nenstein bezogen werden un-
ter: Tel.: 03501 710960 oder  
www.pirna-sonnenstein.de

Bis zum 31. Mai 2017 können El-
tern oder auch bereits volljährige 
Schülerinnen und Schüler wieder 
über die Schule einen Antrag auf 
geförderte Schülerbeförderung 
stellen. Gerade für Eltern von 
Kindern, die in diesem Jahr ein-
geschult werden, gilt es dies jetzt 
schon zu bedenken.

Weitere Informationen und An-
träge unter: www.landratsamt-

pirna.de/oepnv-schuelerbefoer-
derung.html

Kontakt:
Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge
Amt für Bildung und ÖPNV
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Telefon: 03501 515-4405, -4406, 
-4408, -4410 oder -4411
E-Mail: verkehrswesen@land-
ratsamt-pirna.de

Gleichstellungsbeauftragte

Am 27. April 2017 ist bundesweiter Girls‘Day & Boys‘Day! – „Zukunftstag“ 
für Mädchen und Jungen
Am Mädchen- und Jungen-
Zukunftstag soll auch hier im 
Landkreis Kindern und Jugend-
lichen die Möglichkeit geboten 
werden, neue berufliche Pers-
pektiven zu entdecken – Pers-
pektiven, die sie bislang nicht 
oder eher selten im Blick hatten. 
Die Gleichstellungsbeauftragte 
des Landkreises, Teresa Schu-
bert, möchte Unternehmen und 
Organisationen sowie Schülerin-
nen und Schüler ermuntern, am 
Girls‘Day & Boys‘Day teilzuneh-
men und die Vielfalt in der Be-
rufsbilder kennen zu lernen. 

Mädchen können am Girls‘ 
Day Interessantes über Berufe 
in den Bereichen Handwerk, 
Technik, IT und Naturwissen-
schaften erfahren, sich prak-
tisch austesten und weibli-
che Vorbilder und Frauen in 
Führungspositionen kennen- 
lernen. 
Jungen gewinnen am Boys‘Day 
Einblicke in die Branchen Er-
ziehung, Bildung, Gesundheit, 
Soziales und Dienstleistung. 
Insbesondere männliche Vor-
bilder und Bezugspersonen 
bieten dabei Orientierung. 

Anmeldung für Interessierte und 
Unternehmen

Unternehmen und Organisatio-
nen können Angebote kostenlos 
in die Aktionslandkarten unter 
www.girls-day.de oder www.
boys-day.de eintragen und somit 
den Kindern und Jugendlichen 
die Chance bieten, in ihren Ar-
beitsbereich reinzuschnuppern. 

Schülerinnen und Schüler der 5. 
bis 10. Klasse stimmen sich vorab 
mit den Eltern und der Schule ab, 
suchen auf den genannten Inter-
netseiten im „RADAR“ nach in-
teressanten Angeboten und mel-
den sich für dieses online oder 
telefonisch an.
Weitere Informationen
unter: www.girls-day.de und  
www.boys-day.de oder bei:

Kontakt:
Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge
Gleichstellungsbeauftragte
Teresa Schubert
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Tel.: 03501 515-1010
E-Mail: gleichstellung@landrat-
samt-pirna.de

Wirtschaftsförderung

Ab sofort für Wettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ anmelden
Bis zum 5. Mai 2017 sind die 
Dörfer im Landkreis aufgerufen 
ihre Anmeldung zum 10. Lan-
deswettbewerb „Unser Dorf 
hat Zukunft“ beim Landrat-
samt Sächsische Schweiz-Os-
terzgebirge einzureichen. Ak-
tuell ist Mitte Februar 2017 der 
Leitfaden zur Wettbewerbs-
durchführung erschienen. Zu-
dem werden am 10. März 
2017 und 12. April 2017 in 
Vorbereitung auf eine Bewer-
bung Workshops angeboten.

Unter dem Motto „Was ha-
ben wir bislang erreicht – Was 
wollen wir für die Zukunft“ ist 
beim Dorfwettbewerb das En-
gagement der Einwohner für 
die Entwicklung des Dorfes ge-
fragt - was sie, die Vereine und 

die Unternehmen aus eigener 
Initiative bewirken. 

Teilnehmen können Dörfer als 
räumlich geschlossene Orte 
mit bis zu 3.000 Einwohnern. 
Es können auch mehrere Dör-
fer einer Gemeinde getrennt 
voneinander antreten und 
ausdrücklich auch diejenigen 
Dörfer, welche bereits bei zu-
rückliegenden Wettbewerben 

erfolgreich waren. Der Wettbe-
werb wird in drei Stufen durch-
geführt und beginnt 2017 auf 
Landkreisebene. Für den Kreis-
wettbewerb führt das Landrat-
samt das Verfahren durch. 

Antragsformular, die Teilnah-
mebedingungen, Hinweise zu 
den Bewertungskriterien und 
den Workshops unter: www.
smul.sachsen.de/laendlicher_
raum/55.htm oder bei: 

Kontakt:
Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge
Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Tel.: 03501 515-1518
E-Mail: katrin.hentschel@
landratsamt-pirna.de

Amt für Bildung und ÖPNV

Antrag auf geförderte Schülerbeför-
derung fürs neue Schuljahr stellen
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Aus den Ämtern

Veranstaltungsankündigung der Gleichstellungsbeauftragten

Internationales Frauentagsbowling 
am 10. März 2017 in Freital
Anlässlich des Internationalen Frauen-
tags sind alle Frauen des Landkreises 
herzlich zum gemeinsamen sportli-
chen Beisammensein am 10. März 
2017, ab 14:30 Uhr, auf die Bowling-
bahn des Freizeitzentrums Hains in 
Freital eingeladen. Initiatorinnen der 
Veranstaltung sind die Gleichstellungs-
beauftragten des Landkreises, Teresa 
Schubert, und der Großen Kreisstadt 
Freital, Jona Hildebrandt-Fischer, so-
wie die Migrationsberatung der Cari-
tas, vertreten durch Silke Maresch. Die 
Veranstaltung soll Frauen verschiede-
ner Nationalitäten bei Spiel, Spaß und 
Unterhaltung zusammenbringen.

Um Anmeldung bis zum 3. März 2017 
wird gebeten.

Kontakt: 
Silke Maresch 
Tel.: 0174 8831870 
E-Mail: maresch@caritas-pirna.de 

Gesundheitsamt

5. Sächsischer Kinder-Garten-Wettbewerb
Bis 31. Mai 2017 bewerben
Unter dem Motto „Unser 
Kinder-Garten – ein Ort der 
Begegnung!“ lädt der 5. Kin-
der-Garten-Wettbewerb alle 
sächsischen Kinderkrippen, 
Kindergärten, Horte und Kin-
dertagespflegestellen ein, ihre 
Gärten zu naturnahen und 
gesundheitsfördernden Bil-
dungsräumen zu gestalten. 
Der Wettbewerb wird inner-
halb von zwei Jahren in einem 
dreistufigen Verfahren durch-
geführt.

Bis zum 31. Mai 2017 sind alle 
sächsischen Kindertagesein-
richtungen und Kindertages-
pflegestellen aufgerufen, ihre 
Bewerbungsunterlagen bei 
der Sächsischen Landesverei-

nigung für Gesundheitsförde-
rung e. V. (SLfG) einzureichen. 
Der Wettbewerb steht un-
ter der Schirmherrschaft der 
Sächsischen Staatsministerin 
für Kultus, Brunhild Kurth, 
und wird durch das Sächsische 
Staatsministerium für Kultus 
und die Knappschaft geför-
dert. Projektträger ist die Säch-
sische Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung e. V. 2.) 
Das Gesundheitsamt des Land-
ratsamtes wirkt in der Wettbe-
werbsjury mit. Darüber hinaus 
ist es im Förderbeirat aktiv und 
beratend tätig.
Nach Abschluss werden drei 
Landessieger gekürt, die je-
weils 2.500 Euro Preisgeld er-
halten. 

Die Bewerbungsunterlagen und 
weitere Informationen sind im 
Internet unter www.slfg.de er-
hältlich.

Kontakt:
Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge
Gesundheitsamt
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Tel.: 03501 515-2323
E-Mail: silvia.buehn@landrat-
samt-pirna.de

Sächsische Landesvereinigung 
für Gesundheitsförderung e. V.
Könneritzstraße 5 in 01067 
Dresden
Tel.: 0351 563 55–688
E-Mail: hornbostel@slfg.de 

Sozialamt

Netzwerk für Senioren in der Gemeinde 
Klingenberg – weitere Initiativen geplant
Auf Initiative der Pflege-
koordinatorin des Land-
kreises, Katrin Roßberg, 
und der Gemeindeverwal-
tung  wurde im August 
2016 in Klingenberg eine 
Netzwerkrunde von ver-
schiedenen Akteuren aus 
dem Bereich Senioren und 
Pflege ins Leben gerufen. 
In dieser Runde engagie-
ren sich u. a. ansässige 
Pflegedienste, Mitarbeiter 
der Gemeindeverwaltung, 
Vereine, ein Einkaufs-
markt, ein Pflegeberater 
der AOK PLUS, eine Nach-
barschaftshelferin sowie 
ehrenamtlich engagierte 
Bürger, die gemeinsam 
an einem gut funktionie-
renden Versorgungsnetz-
werk für die Senioren vor 
Ort arbeiten möchten. Die 
Inhalte der Treffen legen 
die Akteure selbst fest. So 
wird zum Beispiel aktu-
elles Wissen zum Thema 
Pflege ausgetauscht und 

nach Möglichkeiten und 
Wegen für eine bessere 
Vernetzung geschaut. Es 
entstehen aber auch Ideen 
und Anregungen für neue 
Angebote und Projekte, 
welche die Senioren un-
terstützen. Ebenso kann 
die Öffentlichkeitsarbeit 
ein Thema sein, wenn es 
darum geht herauszu-
finden,  ob die Angebo-
te den älteren Menschen 
auch bekannt sind (z. B. 
Seniorentreffs, Beratungs-
möglichkeiten, Nachbar-
schaftshelfer).   
Die Akteure treffen sich in 
regelmäßigen Abständen 
im Hilda e. V. in Colmnitz. 
Im April 2017 ist nun schon 
die vierte Veranstaltung 
geplant. Die Teilnahme an 
diesen Netzwerkrunden ist 
immer offen für interessier-
te Menschen, die sich vor 
Ort zum Thema Senioren 
und Pflege  engagieren 
möchten.

Solch ein Netzwerk kann 
dabei helfen, dass älte-
re und pflegebedürftige 
Menschen so lange wie 
möglich in ihrem Lebens-
umfeld verbleiben können 
und die soziale Infrastruk-
tur vor Ort zu stärken.

Das hier beschriebene En-
gagement in der Gemein-
de Klingenberg ist nicht 
selbstverständlich. Diese 
Akteursrunde ist ein be-
merkenswertes Beispiel 
und soll Mut machen für 
die Weiterarbeit in dem 
begonnenen Netzwerk.

Kontakt:
Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge
Sozialamt, Pflegekoordi-
natorin
Hüttenstraße 14, 01705 
Freital
Tel.: 03501 515-2246
E-Mail: katrin.rossberg@
landratsamt-pirna.de

• K 8744 Kleinhennersdorf – Krippen 
 Erneuerung Stützwand, bis auf Weiteres

• „Sense“ zwischen Ortsausgang Porschdorf und Abzweig K 8724 
 Vollsperrung wegen Unwetterschäden, bis auf Weiteres

Weitere Straßenbaustellen und -sperrungen entnehmen Sie bitte auch den Informations-
quellen der Großen Kreisstädte und Kommunen.
www.landratsamt-pirna.de/strassenbaustellen.html

Aktuelle Straßensperrungen
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Projekt „Herzlich willkommen im Leben“

Informationsabende für werdende Eltern – hier die Termine für das 1. Halbjahr
Eine Schwangerschaft bringt 
zahlreiche Veränderungen mit 
sich. Vor der Geburt gilt es vie-
le Dinge zu bedenken und zu 
erledigen. Die Veranstaltungen 
bieten Informationen zu rechtli-
chen und finanziellen Themen, 
wie z. B. Mutterschutz, Eltern-
geld, Erstausstattung oder Sor-
gerecht. Außerdem werden 
regionale Angebote für wer-
dende Eltern sowie Ansprech-
partner in Ihrer Nähe vorge-
stellt. Darüber hinaus erhalten 
die Teilnehmer einen Überblick 
über Schwangerenberatungs-
stellen, Familien- und Erzie-
hungsberatungsstellen und die 
vielfältige Auswahl an Informa-
tionsbroschüren. Für viele ist es 
auch hilfreich, wenn Kontakte 
zu anderen werdenden Eltern 
geknüpft werden können. Gut 
möglich ist das auch bei der 

Teilnahme an einer Schnup-
pereinheit Schwangerenyoga. 
Auch dazu gibt es an den Info-
Abenden Näheres. 

Die Veranstaltungen finden in 
Kooperation zwischen dem Pro-

jekt „Herzlich willkommen im 
Leben“ des Landratsamtes, der 
Diakonie Dippoldiswalde, der 
Familienberatungsstelle der Dia-
konie Pirna sowie den Mehrge-
nerationenhäusern statt.

Die Teilnahme an den Informa-
tionsabenden ist kostenfrei. Um 
Anmeldung bis einen Tag vor der 
Veranstaltung wird gebeten. 

Kontakt:
Deutscher Kinderschutzbund 
KV Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge e.V.
Josefine Schuhmacher
Weißeritzstraße 30
01744 Dippoldiswalde
Tel.: 03504 600-960
E-Mail: 
info@kinderschutzbund-soe.de
www.kinderschutzbund-soe.de

Termine – Wann & Wo
 01.03.2017, 18:00 Uhr

 „Regenbogen“ Familienzentrum e. V.
 Mehrgenerationenhaus Freital, Poststraße 13, 01705 Freital

 07.03.2017, 18:00 Uhr
 Mehrgenerationenhaus FAMIL e. V.
 Schillerstraße 35, 01796 Pirna

 04.04.2017, 18:00 Uhr
 Mehrgenerationenhaus DRK OV Sebnitz e. V.
 Schandauer Straße 10, 01855 Sebnitz

 12.04.2017, 18:00 Uhr
 Mehrgenerationenhaus Kuppelhalle Tharandt
 Pienner Straße 13, 01737 Tharandt

 09.05.2017, 18:00 Uhr
 CJD Kinder- und Jugendhaus „Mügeln“
 Siegfried-Rädel-Straße 5, 01809 Heidenau

 16.05.2017, 18:00 Uhr
 Gogelmoschhaus Stolpen
 Schafbergblick 1, 01833 Stolpen

 20.06.2017, 18:00 Uhr
 Soziokulturelles Zentrum ATZE e. V.
 Varkausring 1b, 01796 Pirna

Jugendamt

Pflegekinder machen die Welt bunter
Anfang Februar 2017 veranstalte-
te der Pflegekinderdienst des Land-
kreises einen weiteren Informa-
tionsabend rund um das Thema 
Pflegeeltern. Acht Interessierte, die 
sich vorstellen können, einem Kind 
auf Dauer oder für eine bestimmte 
Zeit ein zu Hause zu geben, waren der 
Einladung gefolgt.

Die Gründe, weshalb Kinder nicht bei ih-
ren Eltern leben können, sind vielfältig und 
reichen von Überforderung, Krankheit, 
Suchterkrankungen bis hin zu Gewalt in 
der Familie. Dann ist es wichtig, dass fa-
milienergänzende oder ersetzende Syste-
me diese jungen Menschen auffangen. 
Eine Möglichkeit ist die Betreuung in einer 
Pflegefamilie. Eine solche Elternschaft auf 
Zeit garantiert die familiäre Geborgenheit, 
individuelle Betreuung und notwendige 
erzieherische Einflussnahme. 
Im Rahmen des Informationsabends ging 
der Veranstalter auf wesentliche Aspekte 
ein, die für potentielle Pflegeeltern immer 
wieder interessant sind. Das sind vor allem 
praktische Dinge, wie der Werdegang bei 
einer Bewerbung, welche Voraussetzun-
gen erfüllt sein sollten oder welche Unter-
stützung man erhält. Aufmerksam folgten 
die Teilnehmer auch dem Erfahrungsbe-
richt einer aktiven Pflegemutter. 

Von den derzeit 155 Pflegefamilien, die 
sich um 195 minderjährige Kinder und Ju-
gendliche kümmern, sind es rund ein Drit-
tel Verwandte, die diese Aufgabe wahr-
nehmen. Auch sie werden mit Hilfe von 
Seminaren auf die herausfordernde Auf-
gabe vorbereitet. Hierbei bekommt das 
Thema der Umgangsgestaltung mit den 
leiblichen Eltern eine besondere Wich-
tigkeit. Denn es ist egal, ob Fremde oder 
Verwandte die Pflege übernehmen, die 
Eltern der Kinder behalten ihren besonde-
ren Platz bei den Kindern. Grundsätzlich 
wird immer die Rückkehrmöglichkeit der 
Kinder zu den Eltern geprüft.
Wer sich für die Aufnahme eines Pflege-
kindes interessiert und nach einem Erstge-
spräch schließlich dafür entscheidet, wird 
innerhalb eines halben Jahres sorgfältig 
darauf  vorbereitet. Pflegeelternseminare 
führen die Diakonie Pirna e. V. und Mund-
werk e. V. in Freital in Zusammenarbeit mit 

dem Pflegekinderdienst durch. Hier tau-
schen Sie sich aus und erhalten Informati-
onen zu allen relevanten Themen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Der nächste Informationsabend findet am 
13.06.2017 im Jugendamt in Pirna statt. 
Wer sich vorab näher informieren möch-
te, kann sich gern an nachfolgende An-
sprechpartner wenden.

Kontakt:
Landkreis Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge
Jugendamt, Pflegekinderdienst

Standort Freital
Frau Langer, Frau Braun
Telefon: 03501 515-2173, -2093

Standort Pirna
Frau Kreisel, Herr Klose, Frau Schilter
Telefon: 03501 515-2175, -2176, -2174

Standort Dippoldiswalde
Frau Pursche, Telefon: 03501 515-2184

Pflegeelternberatung Diakonie 
Pirna e.V.
Frau Anhut, Frau Böhme
Rosa-Luxemburg-Straße 29
01796 Pirna
Tel.: 03501 4700-30

SIE BIETEN …
• Verständnis und Einfühlungsvermö-
gen, Geduld und Liebe 
• Stabilität, emotionale Belastbar-
keit, Konfliktfähigkeit, Orientierung, 
Grenzsetzung
• ausreichend Wohnraum, gesicherte 
finanzielle Verhältnisse, ein kinder-
freundliches Umfeld
• Offenheit und Bereitschaft zur Zu-
sammenarbeit und Akzeptanz gegen-
über den leiblichen Eltern des Kindes
• Bereitschaft zur Qualifizierung/ Wei-
terbildung

WIR BIETEN IHNEN …
• umfassende Vorbereitung auf diese 
verantwortungsvolle Aufgabe
• eine individuelle Vermittlung 
• individuelle Begleitung, Beratung 
und fachliche Unterstützung wäh-
rend des Pflegeverhältnisses
• Weiterbildungen und Supervision
• Sicherstellung des kindlichen Unter-
haltes, Anerkennung der Kosten der 
Erziehung, sowie  Förderung der pri-
vaten Altersvorsorge
• Austausch mit anderen Pflegeeltern

Wir begleiten und unterstützen Sie ge-
meinsam mit unseren Kooperations-
partnern fachlich und bieten vielfältige 
Möglichkeiten der Qualifizierung.

WIR SUCHEN 
PFLEGEELTERN



www.landratsamt-pirna.de24. Februar 2017 Seite 6

Aus den Ämtern

Umweltamt:

Georgenfelder Hochmoor ab Frühjahr für Besucher geöffnet
Im Naturschutzgebiet Georgen-
felder Hochmoorkern und auf 
einer benachbarten Fläche des 
Staatsbetriebs Sachsenforst wur-
den 2013 fast 100 Staue und 
Grabenverfüllungen angelegt. 
Seitdem lassen sich Fortschritte in 
der Vegetationsentwicklung und 
Besiedlung durch moortypische 
Tierarten in den wiedervernässten 
Flächen beobachten. 

Grundlage für die Maßnahmen 
war eine gemeinsame Initiative 
des Forstbezirks Bärenfels, der 
Stadt Altenberg, des Landrats-
amtes und des Fördervereins 
für die Natur des Osterzgebir-
ges. Die Maßnahmen in Höhe 
von insgesamt ca. 110.000 Euro 
wurden durch Naturschutz-Aus-
gleichsmittel sowie durch Mittel 

des Freistaates Sachsens und des 
Landkreises finanziert.

Neues Leben im Moor 

Typische Pflanzenarten wie Schei-
diges und Schmalblättriges Woll-
gras, Seggen und Pfeifengras 
sowie Besenheide und Beersträu-
cher wachsen in die Renaturie-

rungsflächen ein. Besonders in 
der Mitte der angestauten Fläche, 
in der sich im Urzustand des Moo-
res vermutlich früher ein größerer 
Kolk befand, wachsen schon flu-
tende Torfmoose in den flachen 
Wasserflächen. Als erste Besied-
ler aus der Tierwelt finden sich 
im Sommer zahlreiche Insekten, 

z. B. Libellen, ein. Die aufgelich-
teten, wiedervernässten Moor-
flächen bieten auch Lebensraum 
für Kreuzotter und Waldeidechse 
und  seltene  Schmetterlinge.  

Natur erleben

Maßnahmen zur Moor-Renatu-
rierung haben seit 2013 auch im 
Rahmen des Naturschutzgroß-
projektes „Bergwiesen im Os-
terzgebirge“, z. B. an der Fürs-
tenauer Heide stattgefunden. 
Dort können der Moorbirken-
wald und die bunt blühenden 
Feuchtwiesen von einem Rund-
weg aus erwandert werden.  
Das Georgenfelder Hochmoor 
ist vom Moorlehrpfad, der vom 
Förderverein für die Natur des 
Osterzgebirges betreut wird, 
gut erlebbar. Alljährlich von April 

bis Ende Oktober, von 09:00 bis 
17:00 Uhr, ist das Moor für Besu-
cher geöffnet. Weitere Informa-
tionen unter: www.naturbewah-
rung-osterzgebirge.de

Kontakt:
Landratsamt Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge
Umweltamt, Referat Naturschutz
Weißeritzstraße 7, 
01744 Dippoldiswalde
Tel.: 03501 515-3430
E-Mail: bernard.hachmoeller@
landratsamt-pirna.de

Förderverein für die Natur des 
Osterzgebirges
Am Bahnhof 1, 01773 Altenberg
Tel.: 035056 22640
E-Mail: Naturbewahrung-
Osterzgebirge@t-online.de  

Amt für Verbraucherschutz:

Wegen Geflügelpestbefunde in der Stadt Dresden muss das Beobachtungs-
gebiet im Landkreis erneut erweitert werden
Neue amtliche Ausbrüche des 
hochpathogenen Geflügelpest-
virus H5N8 bei Wildvögeln im 
Stadtgebiet Dresden (Schwan an 
der Kiesgrube Leuben und ein 
Bussard in Cossebaude am Stau-
see Niederwartha) erfordern die 
erneute Erweiterung des Beob-
achtungsgebietes. 

In unserem Landkreis sind nun-
mehr betroffen:
Die Ortschaften Kreischa, Heide-
nau und Bannewitz sowie Ortstei-
le von Wilsdruff, Tharandt, Freital, 
Rabenau, Dippoldiswalde, Glas-
hütte, Müglitztal, Dohna, Pirna 
und Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

In dem ausgezeichnet Beobach-
tungsgebiet sind folgende Maß-
nahmen angeordnet:
• Federwild darf nur mit Geneh-
migung oder auf Anordnung 
der zuständigen Behörde gejagt 
werden. 
• Wer Geflügel hält, hat dieses in 
geschlossenen Ställen oder un-
ter einer Schutzvorrichtung, die 
aus einer überstehenden, nach 
oben gegen Einträge gesicher-
ten dichten Abdeckung und mit 
einer gegen das Eindringen von 
Wildvögeln gesicherten Seiten-

begrenzung bestehen muss, zu 
halten. 
• Geflügel oder in Gefangen-
schaft gehaltene Vögel anderer 
Arten dürfen bis auf Widerruf 
des Beobachtungsgebietes durch 
das Amt für Verbraucherschutz 
(AVS) des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge nicht aus 
dem Bestand verbracht werden. 
• Wer einen Hund oder eine Kat-
ze hält, hat sicherzustellen, dass 
diese im Beobachtungsgebiet 
nicht frei umherlaufen. 

Der Sperrbezirk vom 08.02.2017 
(er umfasst von Bannewitz die 
Ortsteile Golberode, Goppeln 
und Gaustritz, von Kreischa die 
Ortsteile Babisnau und Sobri-
gau, von Dohna die Stadtteile 
Burgstädtel und Borthen) besteht 
weiterhin bis auf Widerruf. Für 
den Sperrbezirk gilt zusätzlich zu 
den angeordneten Maßnahmen 
des Beobachtungsgebietes:

• Halter von Nutzgeflügel haben 
jedes verendete Stück Geflügel 
im AVS zur Untersuchung abzu-
geben
• Tote Wildvögel der Ordnun-
gen Hühnervögel, Gänsevögel, 
Greifvögel, Eulen, Regenpfei-

ferartige, Lappentaucherartige 
oder Schreitvögel sind dem AVS 
unter Angabe des Fundortes zu 
melden.
• Frisches Fleisch, Hackfleisch 
oder Separatorenfleisch, Flei-
scherzeugnisse, Fleischzuberei-
tungen das oder die von gehalte-
nen Vögeln oder von Federwild 
aus dem Sperrbezirk gewonnen 
worden ist oder sind, darf/dürfen 
nicht verbracht werden.
• Tierische Nebenprodukte von 
gehaltenen Vögeln dürfen nicht 
aus dem Bestand verbracht wer-
den.
• Gehaltene Vögel dürfen nicht 
zur Aufstockung des Wildvogel-
bestands freigelassen werden.
• Geflügelhalter haben sicher-
zustellen, dass an den Ein- und 
Ausgängen der Ställe, Schutzvor-
richtungen, Matten oder sonstige 
saugfähige Bodenauflagen aus-
gelegt werden und diese mit ei-
nem mittels DVG (= Deutsche Ve-
terinärmedizinische Gesellschaft) 
als viruzid-geprüften Desinfekti-
onsmittel getränkt und stets da-
mit feucht gehalten werden.
• Geflügel darf nur im Durch-
gangsverkehr auf Autobahnen, 
anderen Straßen des Fernver-

kehrs oder Schienenverbindun-
gen befördert werden und nur, 
soweit das Fahrzeug nicht anhält 
und Geflügel nicht entladen wird.
• Die Jagd auf Federwild ist un-
tersagt.
• Gehaltene Vögel gewerblicher 
Tierhalter sind auf nähere An-
weisung durch das AVS untersu-
chen zu lassen.
• Ein innerhalb des Sperrbezirks 
gelegener Stall, eine Schutz-
vorrichtung oder ein sonstiger 
Standort, in dem/in der Vögel 
gehalten werden, darf von be-
triebsfremden Personen nicht 
betreten werden. Das gilt nicht 
für den betreuenden Tierarzt, 
dessen jeweilige Hilfspersonen 
sowie die mit der Tierseuchen-

bekämpfung beauftragten Per-
sonen der zuständigen Behörde.

Aufgrund der fortschreitenden 
Geflügelpest im Wildvogelbe-
reich im Freistaat Sachsen und in 
den anderen Bundesländern kann 
nicht mit einer zeitnahen Locke-
rung der landesweiten Aufstal-
lungspflicht gerechnet werden.

Die Durchführung von Ausstel-
lungen, Märkten und Veran-
staltungen ähnlicher Art von 
Geflügel wird bis auf Widerruf 
weiterhin untersagt.
Aktuelle Bekanntmachungen zum 
Thema finden Sie auf den Seiten 
9 bis 11. Weitere Informationen 
sowie Karten des Sperrbezirks 
und Beobachtungsgebietes auf 
der Internetseite des Landrat-
samtes unter: www.landratsamt-
pirna.de/veterinaerdienst-geflue-
gelpest.html

Kontakt:
Landratsamt Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge
Amt für Verbraucherschutz
Schloßhof 2/4, 01796 Pirna
Tel.: 03501 515-2401
E-Mail: benita.plischke@landrat-
samt-pirna.de
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Öffentliche Bekanntmachung
des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 158 

- Sächsische Schweiz-Osterzgebirge -
zur Wahl des 19. Deutschen Bundestages am 

24. September 2017

Am 24. September 2017 findet die Wahl zum 19. Deutschen 
Bundestag statt.

Rechtsgrundlagen sind das Bundeswahlgesetz (BWG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 1993 (BGBl. I S. 
1288, 1594), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 3. Mai 2016 (BGBl. I S. 1062), und die Bundeswahlord-
nung (BWO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Ap-
ril 2002 (BGBl. I S. 1376), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 13. Mai  2013 (BGBl. I S. 1255). 

Der Wahlkreis 158 - Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - 
umfasst das Gebiet des gesamten Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge. 

Gemäß § 32 Abs. 1 BWO fordere ich hiermit zur möglichst 
frühzeitigen Einreichung von Beteiligungsanzeigen gemäß § 18 
Abs. 2 BWG und Kreiswahlvorschlägen gemäß § 20 BWG auf.

1. Beteiligungsanzeigen

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag 
seit deren letzter Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge 
ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten 
waren, können als solche einen Wahlvorschlag nur einreichen, 
wenn sie spätestens am 19.06.2017, 18:00 Uhr dem Bundes-
wahlleiter ihre Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt 
haben und der Bundeswahlausschuss nachfolgend ihre Partei-
eigenschaft festgestellt hat (§ 18 Abs. 2 und 4 BWG). 

Die Postanschrift des Bundeswahlleiters, Herrn Dieter Sarreit-
her, lautet:
 Der Bundeswahlleiter
 Statistisches Bundesamt
 65180 Wiesbaden.

Die Hausanschrift lautet:
 Gustav-Stresemann-Ring 11
 65189 Wiesbaden

Die Anzeige muss enthalten:

• den Namen und die Kurzbezeichnung, unter denen die Par-
tei sich an der Wahl beteiligen will und

• die persönlichen und handschriftlichen Unterschriften von 
mindestens drei Mitgliedern des Bundesvorstandes, darunter 
dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter. Hat eine Partei 
keinen Bundesvorstand, so tritt der Vorstand der jeweils obers-
ten Parteiorganisation an die Stelle des Bundesvorstandes. Die 
schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei 
sowie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des 
Vorstandes sind der Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen 
Nachweise über die Parteieigenschaft nach § 2 Absatz 1 Satz 
1 des Parteiengesetzes beigefügt werden.

Weitere Informationen hierzu siehe auch unter 
www.bundeswahlleiter.de .

Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 07.07.2017 für 
alle Wahlorgane verbindlich fest:

• welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem 
Landtag seit deren letzter Wahl aufgrund eigener Wahlvor-
schläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten 
vertreten waren,

• welche Vereinigungen, die ihre Beteiligung angezeigt haben, 
für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind.

2. Wahlvorschläge

Wahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des 
§ 20 BWG von Wahlberechtigten eingereicht werden. Parteien 

können sowohl Kreiswahlvorschläge als auch Landeslisten ein-
reichen. Einzelbewerber, also nicht von Parteien aufgestellte 
Wahlbewerber, können nur aufgrund von Kreiswahlvorschlä-
gen - sogenannten anderen Kreiswahlvorschlägen - an der 
Bundestagswahl teilnehmen.

2.1 Einreichungsfrist für Kreiswahlvorschläge, Inhalt und Form 
der Kreiswahlvorschläge

Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 158 - Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge - sind beim Kreiswahlleiter, Herrn Tho-
mas Obst, Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz- 
Osterzgebirge, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna, Zimmer EF.1.27, 
postalisch oder persönlich zu den allgemeinen Öffnungszei-
ten des Landratsamtes bis spätestens 17.07.2017, 18.00 Uhr 
schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).

Die Schriftform ist nur gewahrt, wenn die schriftlich einzu-
reichenden Unterlagen persönlich und handschriftlich unter-
zeichnet sind und dem Kreiswahlleiter im Original vorliegen. 
Eine Übermittlung dieser Unterlagen auf elektronischem Weg 
oder als Fax ist nicht ausreichend.

Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge und beizufügender 
Unterlagen bestimmen sich durch die §§ 20, 21, 22 BWG und 
§ 34 BWO.

2.1.1  Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anla-
ge 13 zur BWO eingereicht werden. Er muss enthalten:

• den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, 
das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift (Haupt-
wohnung) des Bewerbers,

• den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese; bei anderen Kreis-
wahlvorschlägen deren Kennwort (§ 20 Abs. 4 BWG).

Er soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.

Jeder Bewerber kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in 
einem Kreiswahlvorschlag benannt werden (§ 20 Abs. 1 Satz 
2 BWG).

2.1.2 Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens 
drei Mitgliedern des Vorstandes des Landesverbandes, dar-
unter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persön-
lich und handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in 
einem Land keinen Landesverband oder keine einheitliche 
Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge von 
den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in 
deren Bereich der Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß un-
terzeichnet sein. Die Unterschriften des einreichenden Vor-
standes genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist 
nachweist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem 
Satz 1 entsprechende Vollmacht der anderen beteiligten Vor-
stände vorliegt.

Eine Partei kann in jedem Wahlkreis nur einen Kreiswahlvor-
schlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG).

2.1.3 Bei anderen Kreiswahlvorschlägen haben drei Unter-
zeichner des Wahlvorschlages ihre Unterschriften auf dem 
Kreiswahlvorschlag (Anlage 13 zur BWO) selbst zu leisten. 
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder geson-
dert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der er 
im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass er im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden Wahlkreis 
wahlberechtigt ist. Wer für einen anderen eine Bescheinigung 
des Wahlrechts beantragt, muss nachweisen, dass der Betref-
fende den Kreiswahlvorschlag unterstützt. Ein Wahlberechtig-
ter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat je-
mand mehrere Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine 
Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahlvorschlägen ungültig.

2.1.4 Kreiswahlvorschläge von gemäß § 18 Abs. 2 BWG noch 
nicht ausreichend parlamentarisch vertretenen Parteien, von 
Wählergruppen sowie von einzelnen Wahlberechtigten müs-
sen von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; die Wahl-
berechtigung muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gege-
ben sein und ist bei der Einreichung des Kreiswahlvorschla-
ges nachzuweisen. Das Erfordernis von 200 Unterschriften gilt 

nicht für Kreiswahlvorschläge von Parteien nationaler Minder-
heiten. Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern 
nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung folgender Vor-
schriften zu erbringen:

• Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahllei-
ter kostenfrei geliefert. Er kann sie auch als Druckvorlage oder 
elektronisch bereitstellen. Bei der Anforderung sind Familien-
name, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des vorzu-
schlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung 
der Nachweis erbracht, dass für den Bewerber im Meldere-
gister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 des Bundes-
meldegesetzes eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift 
(Hauptwohnung) eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die 
Angabe eines Postfachs genügt nicht. Als Bezeichnung des 
Trägers des Wahlvorschlages, der den Kreiswahlvorschlag ein-
reichen will, sind außerdem bei Parteien, deren Namen und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch diese, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen deren Kennwort anzugeben. 
Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer 
Mitglieder- oder einer besonderen oder allgemeinen Vertreter-
versammlung nach § 21 BWG zu bestätigen.

• Die Wahlberechtigten, die einen Kreiswahlvorschlag unter-
stützen, müssen die Erklärung auf dem Formblatt persönlich 
und handschriftlich unterzeichnen; neben der Unterschrift 
sind Familienname, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift 
(Hauptwohnung) des Unterzeichners sowie der Tag der Unter-
zeichnung anzugeben. Von Wahlberechtigten im Sinne des § 
12 Abs. 2 Satz 1 BWG ist der Nachweis für die Wahlberechti-
gung durch die Angaben gemäß Anlage 2 zur BWO und Ab-
gabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.

• Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder ge-
sondert eine Bescheinigung der Gemeindebehörde, bei der 
er im Wählerverzeichnis einzutragen ist, beizufügen, dass 
er im Zeitpunkt der Unterzeichnung in dem betreffenden 
Wahlkreis wahlberechtigt ist. Gesonderte Bescheinigungen 
des Wahlrechts sind vom Träger des Wahlvorschlages bei der 
Einreichung des Kreiswahlvorschlages mit den Unterstüt-
zungsunterschriften zu verbinden. Wer für einen anderen 
eine Bescheinigung des Wahlrechts beantragt, muss nach-
weisen, dass der Betreffende den Kreiswahlvorschlag unter-
stützt.

• Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag un-
terzeichnen; hat jemand mehrere Kreiswahlvorschläge unter-
zeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren Kreiswahl-
vorschlägen ungültig.

• Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstel-
lung des Bewerbers durch eine Mitglieder- oder Vertreterver-
sammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete Unter-
schriften sind ungültig.

2.1.5 Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:

• die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem 
Muster der Anlage 15 zur BWO, dass er seiner Aufstellung 
zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine Zustimmung 
zur Benennung als Bewerber gegeben hat,

• eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach 
dem Muster der Anlage 16 zur BWO, dass der vorgeschlagene 
Bewerber wählbar ist,

• bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien: 

a) eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfas-
sung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der 
Bewerber aufgestellt worden ist, im Falle eines Einspruchs 
nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 
Abs. 6 Satz 2 BWG vorgeschriebenen Versicherung an Eides 
statt; die Niederschrift soll nach dem Muster der Anlage 17 
zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt nach dem 
Muster der Anlage 18 zur BWO abgegeben werden;

b) eine Versicherung an Eides statt des vorgeschlagenen Be-
werbers gegenüber dem Kreiswahlleiter nach dem Muster der 
Anlage 15, dass er nicht Mitglied einer anderen als der den 
Wahlvorschlag einreichenden Partei ist; für die Abnahme der 
Versicherung an Eides statt gilt § 21 Abs. 6 Satz 3 BWG ent-
sprechend. 
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• die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften 
nebst Bescheinigungen des Wahlrechts der Unterzeichner (vgl. 
Nr. 2.1.4), sofern der Kreiswahlvorschlag von mindestens 200 
Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein muss.

2.1.6 Die Bescheinigung des Wahlrechts und die Bescheini-
gung der Wählbarkeit sind kostenfrei zu erteilen. Die Gemein-
debehörde darf für jeden Wahlberechtigten die Bescheinigung 
des Wahlrechts nur einmal zu einem Kreiswahlvorschlag ertei-
len; dabei darf sie nicht festhalten, für welchen Wahlvorschlag 
die erteilte Bescheinigung bestimmt ist.

2.2 Landeslisten

Landeslisten können bis zum 17.07.2017 nur von Parteien und 
nur beim Landeswahlleiter eingereicht werden (§§ 19 und 27 
Abs.1 Satz 1 BWG). 

Die Aufforderung zur Einreichung von Landeslisten erfolgt 
durch öffentliche Bekanntmachung des Landeswahlleiters des 
Freistaates Sachsen im Sächsischen Amtsblatt.

Weitere Informationen des Landeswahleiters hierzu sind unter 
www.statistik.sachsen.de Stichwort „Wahlen“, „Bundestags-
wahl 2017“ zu finden. 

Pirna, den 10. Februar 2017

Obst
Kreiswahlleiter

Übersicht über die Beschlüsse des 
Kreistages in seiner öffentlichen 

Sitzung am 30.01.2017 

alt TOP 5 
Vorlage-Nr.: 2017/6/0397
Grundsatzvereinbarung zur Fortführung Der TOP 5 wurde
der Zusammenarbeit zwischen der Elb- von der Tages-
landphilharmonie Sachsen GmbH (EPS) ordnung abge-
und den Landesbühnen Sachsen (LBS) setzt.
ab Spielzeit 2018/2019  

TOP 6 
Vorlage-Nr.: 2017/6/0390
Instandsetzung der Dächer bei der land- einstimmig
kreiseigenen Immobilie Berufliches Schul- beschlossen
zentrum Freital-Dippoldiswalde, 
Otto-Dix-Str. 2, 01705 Freital 

TOP 7 
Vorlage-Nr.: 2017/6/0391
Energetische Sanierung, Brandschutz- einstimmig
ertüchtigung und behindertengerechter beschlossen
Ausbau der landkreiseigenen Immobilie
Weißeritzgymnasium, Krönertstraße 25,
01705 Freital

TOP 9 
Vorlage-Nr.: 2017/6/0406
Bestellung einer vom Landrat benannten einstimmig
Bediensteten der Verwaltung und von beschlossen
vier weiteren Kreisrätinnen und Kreisräten
sowie von vier sachkundigen Bürgerinnen
und Bürgern in den Aufsichtsrat der
Regionalverkehr Dresden GmbH (RVD)

TOP 10 
Vorlage-Nr.: 2017/6/0404
Veränderung der Sitzungstermine für einstimmig
den Kreistag und seine Ausschüsse beschlossen
sowie Beiräte für das Jahr 2017

Ortsübliche Bekanntgabe
der öffentlichen Auslegung des Entwurfes der 

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für das Haus-
haltsjahr 2017 wird auf der Grundlage des § 61 der Landkreis-
ordnung für den Freistaat Sachsen in der Neufassung vom 03. 
März 2014 (SächsGVBl. Nr. 5/2014, Seite 180 ff., zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 2016 
SächsGVBI. S. 652 ff.), in Verbindung mit § 76 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), in der Fas-
sung vom 03. März 2014 (SächsGVBl. Nr. 5/2014, Seite 146 
ff.), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. 
Dezember 2016 (SächsGVBl. Nr. 16/2016, Seite 652 ff.), so-
wie gemäß § 7 der Bekanntmachungssatzung des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge vom 07.04.2016.

In der Zeit vom 27.02.2017 bis 07.03.2017
im Landratsamt des Landkreises Sächsische 

Schweiz-Osterzgebirge in Pirna,
Schloßhof 2/4, Haus Stadtflügel, Zimmer 3.15

während der Dienstzeit 

 Montag: 08.00 bis 16.00 Uhr
 Dienstag: 08.00 bis 18.00 Uhr
 Mittwoch: 08.00 bis 13.00 Uhr
 Donnerstag: 08.00 bis 18.00 Uhr
 Freitag: 08.00 bis 12.00 Uhr

öffentlich zur kostenlosen Einsicht ausgelegt.

Einwohner und Abgabepflichtige können bis zum Ablauf des 
7. Arbeitstages nach dem letzten Tag der Auslegung (bis Don-
nerstag, 16.03.2017) Einwendungen gegen den Entwurf er-
heben. Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt 
der Kreistag in öffentlicher Sitzung.

Pirna, den 09.02.2017

M. Geisler
Landrat Siegel

Öffentliche Bekanntmachung

Bekanntmachung des Beteiligungsberichtes des 
Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge für 

das Berichtsjahr 2015

Auf der Grundlage von § 63 der Landkreisordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsLKrO) i. V. m. § 99 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) wurde der Be-
teiligungsbericht des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge für das Berichtsjahr 2015 erstellt. Der Kreistag nahm 
in seiner öffentlichen Sitzung am 12.12.2016 den Bericht zur 
Kenntnis. 

Der Beteiligungsbericht wird gemäß § 63 SächsLKrO i. V. m. § 
99 Abs. 4 SächsGemO 

in der Zeit vom 01.03.2017 bis 31.03.2017
im Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 

Bürgerbüro Pirna:  Verwaltungsstandort Sonnenstein
 Eingangsbereich
 Schloßhof 2/4, 01796 Pirna

Bürgerbüro Dippoldiswalde:  Hauptgebäude
 Eingangsbereich 
 Weißeritzstr. 7
 01744 Dippoldiswalde

zur kostenlosen Einsicht durch jedermann während der übli-
chen Sprechzeiten öffentlich ausgelegt. Der Beteiligungsbe-

richt steht gleichzeitig auf der Internetseite des Landratsamtes 
unter www.landratsamt-pirna.de zur Einsichtnahme zur Ver-
fügung.

Pirna, den 13.02.2017

M. Geisler
Landrat

Öffentliche Zustellung
von Verwaltungsakten nach § 10 Verwaltungs-

zustellungsgesetz

Herrn 
Thomas Meinert 
zuletzt wohnhaft: Am Markt 6, 01705 Freital 
- zurzeit unbekannten Aufenthaltes

ist eine Verwarnung gemäß § 4 Abs. 5 Nr. 2 StVG i.V.m. § 41 
FeV vom 10.01.2017 gemäß § 4 Sächsischem Verwaltungsver-
fahrenszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) in Verbindung mit  
§ 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) zuzustellen 
(Az.: 113.334.2-meinert/lö/verw).
Da sein Aufenthaltsort unbekannt ist, wird diese Verwarnung 
nach § 10 Abs. 2 VwZG öffentlich zugestellt.
Herr Thomas Meinert oder ein bevollmächtigter Vertreter kön-
nen die betreffende Verwarnung im Landratsamt des Land-
kreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Ordnungsamt, 
Referat Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnis, Hüttenstraße 14, 
01705 Freital einsehen.

Frau 
Linda Weber 
zuletzt wohnhaft: Schmiedestraße 23, 01796 Pirna 
- zurzeit unbekannten Aufenthaltes

ist ein Kostenbescheid vom 17.01.2017 gemäß § 4 Sächsi-
schem Verwaltungsverfahrenszustellungsgesetz (SächsVwV-
fZG) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) zuzustellen (Az.: 113.555/andrea/PIR-FF803).
Da ihr Aufenthaltsort unbekannt ist, wird dieser Kostenbe-
scheid nach § 10 Abs. 2 VwZG öffentlich zugestellt.
Frau Linda Weber oder ein bevollmächtigter Vertreter können 
diesen Kostenbescheid im Landratsamt des Landkreises Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge, Ordnungsamt, Referat Kfz-Zulas-
sung und Fahrerlaubnis, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna einsehen.

Frau 
Linda Weber 
zuletzt wohnhaft: Schmiedestraße 23, 01796 Pirna 
- zurzeit unbekannten Aufenthaltes

ist ein Bescheid nach § 3 StVG in Verbindung mit 46 FeV, 80 
Absatz 2 Nummer 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
und der §§ 19, 22 und 27 Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
(VwVG) vom 23.01.2017 gemäß § 4 Sächsischem Verwal-
tungsverfahrenszustellungsgesetz (SächsVwVfZG) in Verbin-
dung mit § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
zuzustellen (Az.: 113.322-entz-weber-fr).
Da ihr Aufenthaltsort unbekannt ist, wird dieser Bescheid nach 
§ 10 Abs. 2 VwZG öffentlich zugestellt.
Frau Linda Weber oder ein bevollmächtigter Vertreter können 
diesen Bescheid im Landratsamt des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge, Ordnungsamt, Referat Kfz-Zulassung 
und Fahrerlaubnis, Hüttenstraße 14, 01705 Freital einsehen.

Frau 
Regina Röder 
zuletzt wohnhaft: Pirnaer Landstr. 20, 01809 Heidenau 
- zurzeit unbekannten Aufenthaltes

ist eine Aufforderung gemäß § 2 StVG sowie § 46 i.V. mit § 
13 Nr. 2 Buchstabe c FeV vom 01.02.2017 gemäß § 4 Säch-
sischem Verwaltungsverfahrenszustellungsgesetz (SächsVwV-
fZG) in Verbindung mit § 10 Abs. 2 Verwaltungszustellungs-
gesetz (VwZG) zuzustellen (Az.: 113.550/).
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Da ihr Aufenthaltsort unbekannt ist, wird diese Aufforderung 
nach § 10 Abs. 2 VwZG öffentlich zugestellt.
Frau Regina Röder oder ein bevollmächtigter Vertreter können 
diese Aufforderung im Landratsamt des Landkreises Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge, Ordnungsamt, Referat Kfz-Zulas-
sung und Fahrerlaubnis, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna einsehen.

Hinweis: 
Durch die Bekanntmachung dieser Benachrichtigungen werden die o. g. Doku-
mente öffentlich zugestellt. Damit können Fristen in Gang gesetzt werden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können.

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Ordnungsamt

Bekanntmachung
der Landesdirektion Sachsen

über die öffentliche Bestellung eines 
bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers

vom 2. Februar 2017

Gemäß § 10 Abs. 2 des Gesetzes über das Berufsrecht und die 
Versorgung im Schornsteinfegerhandwerk (Schornsteinfeger-
Handwerksgesetz – SchfHwG) in der derzeit geltenden Fas-
sung gibt die Landesdirektion Sachsen nachfolgende Bestel-
lung als bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger bekannt:
 
Mit Wirkung vom 1. Februar 2017 wurde Herr Schornstein-
fegermeister Marko Lebek als Nachfolger für den bisherigen 
Kehrbezirksinhaber Heiko Adam zum bevollmächtigten Be-
zirksschornsteinfeger für den Kehrbezirk 14 6 28-05 Pirna be-
stellt.

Der Kehrbezirk 14 6 28-05 Pirna umfasst im Wesentlichen fol-
gende Straßenzüge: 01809 Heidenau: Am Mühlgraben; Am 
Niederhof; Ernst-Schneller-Straße; Geschwister-Scholl-Straße; 
Röntgenstraße; Werner-Seelenbinder-Straße; in 01796 Pirna: 
Am Elbufer; An der Elbe; Cunnersdorf; Dr.-Otto-Nuschke-Stra-
ße; Erich-Schütze-Weg; Glashüttenstraße; Joliot-Curie-Straße; 
Krietzschwitzer Straße; Max-Schwarze-Straße; Niedervogel-
gesang; Rosa-Luxemburg-Straße; Schloßhof; Varkausring; in 
01796 Pirna-Copitz: Bernhard-Muth-Straße; Grundstraße; 
Lohmener Straße; Pratzschwitzer Straße; Vogelwiese; in 01796 
Pirna OT Krietzschwitz: Krietzschwitz; Weinleite; in 01829 
Wehlen: Bahnhofstraße; Fährstraße; Gartenanlage Saarstraße; 
Rathener Weg; Saarstraße; in 01796 Struppen: Am Kirchberg; 
An der Seilbahnstraße; Festungsblick, Hohe Straße; Kirchberg; 
Schellenweg; Südstraße; Talblick; Thomas-Müntzer-Siedlung; 
in 01796 Struppen OT Ebenheit: Ebenheit; in 01796 Struppen 
OT Naundorf: Am Schloßberg; Bärensteinstraße, Gartenweg; 
Spitzbergweg; Thümsdorfer Straße. 

Die Bestellung zum bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger 
ist gemäß § 10 Abs. 1 Satz 1 SchfHwG auf sieben Jahre befris-
tet und endet daher mit Ablauf des 31. Januar 2024.

Der Betriebssitz des bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers 
Marko Lebek ist 01968 Senftenberg, Eigenheimweg 14.  Der 
bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger Marko Lebek ist wie 
folgt erreichbar: Tel.: 03573 7059637, Fax: 03573 7059639, 
Handy: 0173 4102181, E-Mail: markolebek.ml@gmail.com .
 
Chemnitz, den 02. Februar 2017
 
Landesdirektion Sachsen
 
gez. Peggy Hetzner
Sachbearbeiterin

Tierseuchenrechtliche Allgemein-
verfügung zur Bekämpfung der 

Geflügelpest im Sperrbezirk 
Das Amt für Verbraucherschutz (AVS) des Landratsamtes 
Sächsische Schweiz- Osterzgebirge erlässt an Halter von Vö-
geln im genannten Sperrbezirk, Halter von Hunden und Kat-

zen mit potentiellem Sperrbezirkskontakt  sowie an im Sperr-
bezirk Jagdausübungsberechtigte folgende

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung

1. Der Ausbruch der Geflügelpest in der Landeshauptstadt 
Dresden bei einem tot aufgefundenen Wildvogel wird amt-
lich festgestellt.

2. Das folgende Gebiet wird zum Sperrbezirk erklärt:
(Karte unter: www.landratsamt-pirna.de/veterinaerdienst- 
gefluegelpest.html und als Aushänge in den Bürgerbüros)

Die A 17 in Höhe Raststätte Nöthnitzgrund kreuzend, die 
S191 südlich von Golberrode kreuzend, südwestlich von Gol-
berrode; südlich um Babisnau; nördlich von Bärenklause; die 
S183 kreuzend; südlich von Burgstädtel bis zur S 175; der S 
175 bis zur A 17 folgend.

Der Sperrbezirk umfasst von Bannewitz die Ortsteile Golbero-
de, Goppeln und Gaustritz, von Kreischa die Ortsteile Babis-
nau und Sobrigau, von Dohna die Stadtteile Burgstädtel und 
Borthen.
 
3. Jeder, der in dem in Punkt 2 genannten Gebiet Geflügel 
(Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tau-
ben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel) hält, hat dies un-
verzüglich unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und 
der Art und Anzahl des Geflügels, der Nutzungsart und ihres 
Standortes, bezogen auf die jeweilige Art beim AVS anzuzei-
gen, sofern dies noch nicht erfolgt ist. Zusätzlich ist dem AVS 
anzuzeigen, ob die Haltung des Geflügels in Ställen oder im 
Freien erfolgt.

4. Für das in Punkt 2 genannte  Sperrgebiet gilt Folgendes:

a. Wer Geflügel (gemäß Punkt 3) hält, hat das Geflügel in ge-
schlossene Ställe oder unter einer Schutzvorrichtung, die aus 
einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesicherten 
dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindringen von 
Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss, 
zu halten.
b. Gehaltene Vögel (= Geflügel nach Punkt 3 oder in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel anderer Arten) und Bruteier dür-
fen nicht aus dem Bestand verbracht werden.
c. Gehaltene Vögel sind auf nähere Anweisung durch das 
AVS untersuchen zu lassen.
d. Tote Wildvögel der Ordnungen Hühnervögel, Gänsevögel, 
Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige 
oder Schreitvögel sind dem AVS unter Angabe des Fundortes 
zu melden.
e. Frisches Fleisch, Hackfleisch oder Separatorenfleisch, Flei-
scherzeugnisse, Fleischzubereitungen das oder die von ge-
haltenen Vögeln (gemäß Punkt 4b) oder von Federwild (= 
Vögel freilebender Arten, die für den menschlichen Verzehr 
gejagt werden) aus dem Sperrbezirk gewonnen worden ist 
oder sind, darf/dürfen nicht verbracht werden.
f. Tierische Nebenprodukte von gehaltenen Vögeln (gemäß 
Punkt 4b) dürfen nicht aus dem Bestand verbracht werden.
g. Geflügelhalter nach Punkt 4a haben sicherzustellen, dass 
an den Ein- und Ausgängen der Ställe, Schutzvorrichtungen 
nach Punkt 4a oder sonstiger Standorte, in denen Geflügel 
gehalten wird, Matten oder sonstige saugfähige Bodenaufla-
gen ausgelegt werden und diese mit einem mittels DVG (= 
Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft) als viruzid-ge-
prüften Desinfektionsmittel getränkt und stets damit feucht 
gehalten werden.
h. Gehaltene Vögel (gemäß Punkt 4b) dürfen nicht zur Auf-
stockung des Wildvogelbestands freigelassen werden.
i. Die Jagd auf Federwild ist untersagt.
j. Geflügel darf nur im Durchgangsverkehr auf Autobahnen, 
anderen Straßen des Fernverkehrs oder Schienenverbindun-
gen befördert werden und nur, soweit das Fahrzeug nicht 
anhält und Geflügel nicht entladen wird.
k. Wer einen Hund oder eine Katze hält, hat sicherzustellen, 
dass diese im Sperrbezirk nicht frei umherlaufen.
l. Ein innerhalb des Sperrbezirks gelegener Stall, eine Schutz-
vorrichtung nach Punkt 4a oder ein sonstiger Standort, in 
dem/in der Vögel gehalten werden, darf von betriebsfrem-
den Personen nicht betreten werden. Das gilt nicht für den 
betreuenden Tierarzt, dessen jeweilige Hilfspersonen sowie 
die mit der Tierseuchenbekämpfung beauftragten Personen 
der zuständigen Behörde.

m. Ausnahmen von diesen Bestimmungen sind nur nach vor-
heriger Genehmigung des AVSs möglich.

5.  Die angeordneten Maßnahmen gelten 21 Tage nach Fest-
legung des Sperrbezirks lang und bis auf Widerruf durch das 
AVS Sächsische Schweiz- Osterzgebirge. 

6. Nach Ablauf der 21 Tage gemäß Punkt 5 gelten für den 
Sperrbezirk weiter folgende Maßnahmen bis auf Widerruf 
durch die zuständige Behörde gilt Folgendes:
 
a. Gehaltene Vögel (gemäß Punkt 4b) dürfen nicht zur Auf-
stockung des Wildvogelbestands freigelassen werden.
b. Federwild darf nur mit Genehmigung oder auf Anordnung 
durch das AVS gejagt werden.
 
7. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erho-
ben.

8. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft

Begründung

I. Sachverhalt
Am 30.01.2017 ist ein verendeter Bussard in der Fritz-Mein-
hardt-Str. in Dresden gemeldet worden. Am 06.02.2017 
wurde der amtliche Verdacht des Ausbruches der Aviären In-
fluenza bei einem Wildvogel mit dem Nachweis des H5N8 Vi-
rus in der Landesuntersuchungsanstalt Sachsen festgestellt. 
Am 07. Februar 2017 wurde in einer amtlichen Probe (ver-
endeter Wildvogel) in der Landeshauptstadt Dresden das 
Virus der hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) 
des Subtyps H5N8 durch das nationale Referenzlabor nach-
gewiesen. 

Seit dem 19. Dezember 2016 ist in 7 weiteren Fällen im 
Landkreis das hochpathogene Geflügelpestvirus H5N8 amt-
lich bestätigt worden. Seit dem 01.01.2017 sind weitere 32 
Ausbrüche in der Wildvogelpopulation aber auch in Nutzge-
flügelbeständen in Deutschland bestätigt worden. Das Auf-
treten von HPAIV H5N8 in 16 europäischen Staaten (Ungarn, 
Polen, Kroatien, Schweiz, Österreich, Deutschland, Däne-
mark, Niederlande, Schweden, Finnland, Frankreich, Rumä-
nien, Serbien, Großbritannien, Griechenland, Bulgarien) und 
die schnelle Verbreitung weisen darauf hin, dass die räum-
liche Ausbreitung der Infektion derzeit mit großer Dynamik 
erfolgt. Ein Ende der Geflügelpestkrise ist derzeit nicht ab-
sehbar.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat in seinen Risikobe-
wertungen, letztmalig vom 24. Januar 2017, zur Einschlep-
pung sowie des Auftretens von hochgradig hochpathoge-
nem aviären Influenzavirus in Hausgeflügelbestände das 
grundsätzliche Risiko der Einschleppung hochpathogener 
Influenzaviren über infizierte Wildvögel bestätigt. Am 14. 
November 2016 wurde ein Aufstallungsgebot für Geflügel 
und in Gefangenschaft gehaltenen Vögeln anderer Arten 
für das Gebiet des Freistaates Sachsen erlassen. In den an-
grenzenden Bundesländern gilt ebenfalls ein Aufstallungs-
gebot. 

II. Rechtliche Würdigung
Das Amt für Verbraucherschutz des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge ist auf Grundlage des Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen § 
8 Abs. 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 Sächsisches Ausfüh-
rungsgesetz zum Tiergesundheitsgesetz (SächsAGTierGesG) 
vom 09.07.2014 (SächsGVBl. Nr. 10 S. 386) die sachlich zu-
ständige Behörde.
Die örtliche Zuständigkeit geht aus § 3 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes in Verbindung mit dem Gesetz zur Rege-
lung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszu-
stellungsrechts für den Freistaat Sachsen vom 19.05.2010 
hervor.

Die amtliche Anordnung in Form der Allgemeinverfügung 
richtet sich an Halter und damit verantwortliche Personen 
von Vögeln im genannten Sperrbezirk, von Hunden und Kat-
zen mit potentiellem Sperrbezirkskontakt  sowie an im Sperr-
bezirk Jagdausübungsberechtigte. 
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Bekanntmachungen

Mit dem unter I. genannten Nachweis ist der Ausbruch der 
Geflügelpest amtlich festzustellen und die zuständige Behör-
de hat die Seuchenbekämpfung aufzunehmen. 

Die genannten Maßnahmen begründen sich in den §§ 2,  
55 – 59 der Geflügelpest-Verordnung.

Das aktuelle Seuchengeschehen im Landkreis Leipzig Land 
und Stadt Leipzig, als auch das Geschehen in Deutschland 
(Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Bayern, 
Baden-Württemberg) sowie Ungarn, Polen, Österreich und 
der Schweiz mit Ausbrüchen von Geflügelpest (hochpatho-
gener aviärer Influenza vom Subtyp H5N8) bei zahlreichen 
Wildvögeln sowie in Nutzgeflügelbeständen in Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sowie der Risikoein-
schätzung durch das FLI: „Das simultane Auftreten von HPA-
IV H5N8 bei verendeten Wasservögeln in fünf europäischen 
Staaten (Ungarn, Polen, Schweiz, Österreich, Deutschland) 
lässt mehrere Hypothesen zu:
Das Virus ist in der wilden Wasservogelpopulation weit verbrei-
tet. Möglicherweise handelt es sich um eine HPAIV H5N8 Epide-
mie bei Wildvögeln in Eurasien. Der Eintrag von HPAIV H5N8 an 
Bodensee und Plöner See steht in Zusammenhang mit dem Vo-
gelzug. Auffallend häufig sind Reiherenten, aber auch Möwen 
und vereinzelt Große Brachvögel unter den toten Vögeln. Der 
Vogelzug ist derzeit, möglicherweise auch durch Frost in Skandi-
navien und Nord-Russland beschleunigt, in vollem Gange.

Im Vergleich zu dem 2014/2015 in Europa beobachteten 
Virus ist derzeit ein vermehrtes Wasservogelsterben in Zu-
sammenhang mit den aktuellen H5N8-Nachweisen fest-
zustellen. Aufgrund der aktuellen Verbreitung von HPA-
IV H5N8 bei Wildvögeln in Polen, Ungarn, Tschechien, 
Schweiz, Österreich und Deutschland ist von einem ho-
hen Eintragsrisiko durch direkte und indirekte Kontakte 
zwischen Wildvögeln und Nutzgeflügel auszugehen, ins-
besondere bei Haltungen in der Nähe von Wasservogel-
rast und -sammelplätzen. Es gibt Anhaltspunkte für eine 
Veränderung des Virus. Bisher sind keine Fälle von HPAIV 
H5N8 Infektionen beim Menschen bekannt. Verlässliche 
Aussagen zur Virulenz des Erregers für den Menschen sind 
derzeit noch nicht möglich, da sich das Virus verändert 
haben könnte.“ lässt eine abweichende Risikobewertung 
durch das LÜVA zurzeit nicht zu.

Der Erlass von Einzelverfügungen ist infolge des großen Ad-
ressatenkreises nicht verhältnismäßig. Eine Anhörung der Be-
teiligten unterbleibt gemäß § 28 (2) Nr. 4 VwVfG.

Der genannte Sperrbezirk liegt auf dem Zuständigkeitsge-
biet des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und 
der Stadt Dresden. Die hier genannten Maßregeln gelten für 
den oben beschriebenen, sich auf dem Gebiet des Landkrei-
ses Sächsische Schweiz-Osterzgebirge befindlichen Teil des 
Sperrbezirks. Die für den Sperrbezirk auf dem Gebiet der 
Stadt Dresden angeordneten Maßnahmen bleiben unbe-
rührt.
 
Die angeordneten Punkte und Maßnahmen sind erforderlich, 
dabei aber zugleich geeignet, die Ausbreitung der Geflügel-
pest zum derzeitigen Kenntnisstand wirksam zu verhindern 
und die Seuche zu bekämpfen. In Anbetracht der besonde-
ren Bedeutung der Geflügelpest für Vögel/Geflügel und auf-
grund des grundsätzlichen Zoonosecharakters auch für den 
Menschen sind sie dennoch angemessen.

III.
Die Nichterhebung von Kosten beruht auf § 3 Abs. 1 Pkt.3 
SächsVwKG. Diese Amtshandlung wird im öffentlichen Inter-
esse von Amts wegen vorgenommen.

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist bei dem Landkreis Sächsische Schweiz-Os-
terzgebirge, - Landratsamt -, Schloßhof 2/4, 01796 Pirna 
schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.

Hinweis: Gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 4 des Tiergesundheitsgeset-
zes (TierGesG) handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig dieser Tierseuchenverfügung zuwiderhandelt. Ord-
nungswidrigkeiten können mit einem der Schwere der Zuwi-
derhandlung angemessenem Bußgeld bis zu 30.000,00 Euro 
geahndet werden.

Pirna, den 08.02.2017

Benita Plischke
Amtstierärztin

Alle bisher getroffenen gültigen Allgemeinverfügungen sind 
in ihrem vollen Wortlaut als öffentliche Bekanntgabe entspre-
chend § 7 der Bekanntmachungssatzung des Landkreises Säch-
sische Schweiz-Osterzgebirge durch Aushang an den Informa-
tionstafeln der Bürgerbüros in Pirna, Freital, Dippoldiswalde 
und Sebnitz ortsüblich bekanntgemacht sowie im Internet un-
ter www.landratsamt-pirna.de/veterinaerdienst-gefluegelpest.
html einsehbar.

Tierseuchenrechtliche Allgemein-
verfügung zur Bekämpfung der 

Geflügelpest im Beobachtungsgebiet 
Das Amt für Verbraucherschutz (AVS) des Landratsamtes 
Sächsisches Schweiz-Osterzgebirge erlässt an Halter von Vö-
geln im genannten Beobachtungsgebiet, Halter von Hunden 
und Katzen mit potentiellem Beobachtungsgebietskontakt 
sowie an Jagdausübungsberechtigte im Beobachtungsgebiet 
folgende

Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung.

1. Der Ausbruch der Geflügelpest bei aufgefundenen Wildvö-
geln wurde seit dem 01. Januar 2017 im Stadtgebiet Dresden 
durch das zuständige Veterinäramt der Stadt Dresden in 12 
Fällen (zuletzt am 14.02.2017) amtlich festgestellt und in sie-
ben weiteren Fällen wurde der Ausbruch der Geflügelpest bei 
Wildvögeln im Landkreises Meißen (zuletzt am 10.02.2017) 
amtlich festgestellt. 

2. Das folgende Gebiet im Landkreis Sächsische Schweiz – Ost-
erzgebirge wird zum Beobachtungsgebiet erklärt:

Beginnend an der Westseite des Radius an der Landkreis-
grenze Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zum Landkreis 
Meißen die Autobahn A4 westlich von Birkenhain kreuzend, 
im Bereich westlich von Wilsdruff die S 36 kreuzend, west-
lichen von Stadt- Wilsdruff  entlang des westlichen Ortsran-
des von Grumbach folgend, auf der Höhe von Kleinopitz die 
S192 kreuzend, südlich von Tharandt OT Großopitz bis Frei-
tal, in Freital alle Stadtteile außer Somsdorf, über den Kuh-
berg die S193 kreuzend Richtung Obernaundorf, im wei-
teren Verlauf nach Süden Richtung Rabenau die Stadteile 
Obernaundorf, Oelsa, Karsdorf, beim Hafterteich die S 170 
kreuzend, von Dippoldiswalde der Ortsteil Reinberg, von Glas-
hütte die Ortsteile Hermsdorf, Hirschbach, Hausdorf, alle Orts-
teile von Müglitztal und Dohna. Von Meusegast kommend, 
die A 17 kreuzend, Krebs, bis Pirna. Von Pirna alle Ortsteile 
außer Rottwerndorf, Krietzschwitz sowie Ober- und Unter-
vogelsang. Von  Dürröhrsdorf-Dittersbach nur der OT Wün-
schendorf bis zur Landkreisgrenze zur Stadt Dresden. Die 
Orte Kreischa, Heidenau und Bannewitz liegen zentral im Be-
obachtungsgebiet. (Karte unter: www.landratsamt-pirna.de/ 
veterinaerdienst-gefluegelpest.html und als Aushänge in den 
Bürgerbüros)

3. Jeder, der in dem in Punkt 2 genannten Gebiet Geflügel 
(Hühner, Enten, Gänse, Fasane, Perlhühner, Rebhühner, Tau-
ben, Truthühner, Wachteln oder Laufvögel) hält, hat dies un-
verzüglich unter Angabe seines Namens, seiner Anschrift und 
der Art und Anzahl des Geflügels, der Nutzungsart und ihres 
Standortes, bezogen auf die jeweilige Art beim AVS anzuzei-
gen, sofern dies noch nicht erfolgt ist. Zusätzlich ist dem AVS 
anzuzeigen, ob die Haltung des Geflügels in Ställen oder im 
Freien erfolgt.

4. Für das in Punkt 2 genannte  Beobachtungsgebiet gilt Fol-
gendes:

a. Wer Geflügel (gemäß Punkt 3) hält, hat das Geflügel in ge-
schlossenen Ställen oder unter einer Schutzvorrichtung, die 
aus einer überstehenden, nach oben gegen Einträge gesi-
cherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das Eindrin-
gen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen 

muss, zu halten.
b. Gehaltene Vögel (= Geflügel nach Punkt 3 oder in Gefan-
genschaft gehaltene Vögel anderer Arten) dürfen für die Dau-
er von 15 Tagen nach Festlegung des Beobachtungsgebiets 
und bis auf Widerruf durch das AVS nicht aus dem Bestand 
verbracht werden.
c. Für die Dauer von 30 Tagen nach Festlegung des Beobach-
tungsgebiets und bis auf Widerruf durch das AVS dürfen ge-
haltene Vögel (gemäß Punkt 3b) nicht zur Aufstockung des 
Wildvogelbestands freigelassen werden.
d. Für die Dauer von 30 Tagen nach Festlegung des Beobach-
tungsgebiets und bis auf Widerruf durch das AVS darf Feder-
wild nur mit Genehmigung oder auf Anordnung durch das 
AVS gejagt werden.
e. Wer einen Hund oder eine Katze hält, hat sicherzustellen, 
dass diese im Beobachtungsgebiet nicht frei umherlaufen.
f. Ausnahmen von diesen Bestimmungen sind nur nach vorhe-
riger Genehmigung des AVSs möglich.

5. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erho-
ben.

6. Die Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntma-
chung in Kraft.

Begründung

I. Sachverhalt
Am 14. Februar 2017 wurde in zwei amtlichen Proben (ver-
endeter Schwan in der Kiesgrube Leuben und ein verendeter 
Bussard in Cossebaude) in der Landeshauptstadt Dresden das 
Virus der hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) 
des Subtyps H5N8 durch das nationale Referenzlabor nach-
gewiesen. 
Am 01.02.2017 wurden in den amtlichen Proben eines ver-
endeten Schwans am Carolasee in Dresden Seevorstadt-Ost/
Großer Garten und bei einer tot aufgefundenen Graugans in 
der  Reinhold Becker Straße/Dresden; OT Blasewitz sowie im 
Landkreis Meißen bei einer verendeten Wildente am Elbufer 
Radebeul, bei einer verendeten Wildgans in Radebeul Linde-
nau und bei einer verendeten Wildgans in Moritzburg das Vi-
rus der hochpathogenen aviären Influenza (Geflügelpest) des 
Subtyps H5N8 durch das nationale Referenzlabor (Friedrich-
Loeffler-Institut, FLI) nachgewiesen. Aufgrund der aktuellen 
Seuchenlagen und weiterer Verdachtsfälle sind das gesamte 
Stadtgebiet Dresden und weite Teile des Landkreises Meißen 
zum Sperrbezirk erklärt.

Am 20. November 2016 wurde in einer amtlichen Probe (ver-
endeter Wildvogel) im Landkreis Sächsische Schweiz – Os-
terzgebirge das Virus der hochpathogenen aviären Influenza 
im folgenden HPAI (Geflügelpest) des Subtyps H5N8 durch 
das nationale Referenzlabor nachgewiesen und damit der 
Ausbruch der hochpathogenen Geflügelpest amtlich festge-
stellt. Seit dem 19. Dezember 2016 ist in 7 weiteren Fällen 
im Landkreis das hochpathogene Geflügelpestvirus H5N8 
amtlich bestätigt worden. Seit dem 01.01.2017 sind weitere 
zahlreiche Ausbrüche in der Wildvogelpopulation aber auch 
in Nutzgeflügelbeständen in Deutschland bestätigt worden. 
Das Auftreten von HPAIV H5N8 in 16 europäischen Staaten 
(Ungarn, Polen, Kroatien, Schweiz, Österreich, Deutschland, 
Dänemark, Niederlande, Schweden, Finnland, Frankreich, 
Rumänien, Serbien, Großbritannien, Griechenland, Bulga-
rien) und die schnelle Verbreitung weisen darauf hin, dass 
die räumliche Ausbreitung der Infektion derzeit mit großer 
Dynamik erfolgt. Ein Ende der Geflügelpestkrise ist derzeit 
nicht absehbar.

Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat in seinen Risikobewer-
tungen, letztmalig vom 24. Januar 2017, zur Einschleppung 
sowie des Auftretens von hochgradig hochpathogenem aviä-
ren Influenzavirus in Hausgeflügelbestände das grundsätzliche 
Risiko der Einschleppung hochpathogener Influenzaviren über 
infizierte Wildvögel bestätigt. Am 14. November 2016 wurde 
ein Aufstallungsgebot für Geflügel und in Gefangenschaft ge-
haltenen Vögeln anderer Arten für das Gebiet des Freistaates 
Sachsen erlassen. In den angrenzenden Bundesländern gilt 
ebenfalls ein Aufstallungsgebot. 

II. Rechtliche Würdigung
Das Amt für Verbraucherschutz des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge ist auf Grundlage des Gesetzes über 
den öffentlichen Gesundheitsdienst im Freistaat Sachsen § 
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Anzeigen

Die Asklepios Orthopädische Kli-
nik Hohwald wurde am 17. Feb-
ruar 2017 von Wirtschaftsminis-
ter a. D. Wolfgang Clement in 
Berlin mit dem TOP JOB-Siegel 
für herausragende Arbeitgeber-
qualitäten ausgezeichnet. Die 
vom Zentrum für Arbeitgeber-
attraktivität, zeag GmbH, ver-
gebene Auszeichnung erhalten 
Unternehmen, die sich konse-
quent für eine gesunde und 
gleichzeitig leistungsstarke Ar-
beitsplatzkultur stark machen.

Die Asklepios Orthopädische 
Klinik Hohwald ist eine Akut-
klinik mit 105 Betten und das 
sächsische Fachkrankenhaus für 
Orthopädie und Rheumaortho-
pädie. Das Unternehmen mit 
195 Mitarbeitern wurde jetzt 
von Wolfgang Clement zum 
vierten Mal als einer der besten 
Arbeitgeber im deutschen Mit-
telstand mit dem Top Job-Award 
ausgezeichnet. Die der Aus-
zeichnung zugrundeliegende 
wissenschaftlich fundierte Mit-
arbeiterbefragung bescheinigt 
dem Unternehmen eine hohe 
Arbeitszufriedenheit.
Frühere Teilnahmen an Top Job 
haben dem Unternehmen wich-
tige Erkenntnisse über die Be-
dürfnisse seiner Mitarbeiter ver-

mittelt. In deren Gefolge wurden 
beispielsweise das betriebliche 
Gesundheitsmanagement er-
weitert, Karenztage eingeführt 
und die Kinderbetreuung durch 
die Kooperation mit einer Kita 
verbessert. Weitere Leistungen 
sind eine arbeitnehmerfreund-
liche Überstundenregelung, die 
Erstattung von Kinderbetreu-
ungskosten für ein Jahr sowie 
Incentives wie die Yoga-Gruppe 
und der monatliche Zugang zu 
Sauna und Fitnessraum. Mitar-

beiter loben auch die Kultur des 
Hauses, die von Vertrauen und 
gegenseitiger Achtung geprägt 
ist und alle Mitarbeiter bewusst 
in Veränderungsprozesse mit 
einbezieht.
Ein besonderes Augenmerk gilt 
der Mitarbeiterentwicklung. Das 
Unternehmen unterhält eine ei-
gene Berufsfachschule für Kran-
kenpflege auf dem Gelände der 
Klinik und bildet seinen Nach-
wuchs selbst aus. Regelmäßige 
Fortbildungen sowie die Freistel-

lung mit Fortbildungstagen bin-
den Mitarbeiter langfristig ans 
Haus. „Im Gesundheitswesen 
kommt der Zufriedenheit der 
Mitarbeiter eine ganz beson- 
dere Rolle zu, da sie auch auf 
die Patienten ausstrahlt“ – das 
ist die Philosophie der Klinik.

Für die aktuelle „Top Job“-
Runde haben sich 102 mittel-
ständische Firmen beworben. 
80 Unternehmen dürfen nun 
für die nächsten zwei Jahre das  

Siegel tragen. Insgesamt wur-
den 13.334 Mitarbeitende be-
fragt. Rund 33 Prozent arbeitet 
in Familienunternehmen. Unter 
den top Arbeitgebern befinden 
sich 26 nationale und sieben 
Weltmarktführer. Im Durch-
schnitt beschäftigen die Unter-
nehmen 327 Mitarbeiter und 
die Frauenquote in Führungs- 
positionen liegt bei durch-
schnittlich 22 Prozent. 

Der Unternehmensvergleich 
„Top Job“

Seit 2002 arbeiten mittelstän-
dische Unternehmen mit „Top 
Job“ an ihren Qualitäten als Ar-
beitgeber. Zu dem Projekt ge-
hört auch ein Siegel, mit dem 
die besten Arbeitgeber ihre 
Qualitäten sichtbar machen. 
Die Organisation obliegt der 
zeag GmbH – Zentrum für Ar-
beitgeberattraktivität mit Sitz 
in Konstanz am Bodensee. Die 
wissenschaftliche Leitung des 
Benchmarkings liegt in den 
Händen von Prof. Dr. Heike 
Bruch und ihrem Team vom In-
stitut für Führung und Personal-
management der Universität St. 
Gallen. Mentor des Projekts ist 
Bundeswirtschaftsminister a. D. 
Wolfgang Clement.

Asklepios Orthopädische Klinik Hohwald erhält Arbeitgeber-Auszeichnung

RATGEBER ANTENNENFERNSEHEN

Ab dem 29. März 2017 könn-
ten in vielen tausenden deut-
schen Wohnzimmern die Fern-
seher zappenduster bleiben. 
Der Grund dafür: An diesem 
Tag wird bundesweit auf den 
neuen digitalen Standard DVB-
T2 HD umgeschaltet. Wer wei-
terhin Fernsehen über Antenne 
schauen möchte, braucht dann 
einen geeigneten Receiver da-
für. Die Initiative DVB-T2 HD 
schätzt dass rund drei Millionen 
Haushalte in Deutschland davon 
betroffen sind. Und obwohl die 
Umstellung in den Ballungsräu-
men bereits 2016 begann und 
die Bürger intensiv informiert 
wurden, dürften längst nicht 

alle Zuschauer die Technik im 
heimischen Wohnzimmer auf 
den neuesten Stand gebracht 
haben.

Spezielle Receiver erfüllen alle 
Voraussetzungen

Hochauflösende, gestochen 
scharfe Bilder in HD-Qualität: 
Dies ist der Vorteil von DVB-T2 
HD, den alle Zuschauer beim 
digitalen Antennen-TV buch-
stäblich auf den ersten Blick 
erkennen dürften. Geeignete 
Receiver sind am entsprechen-
den Logo zu erkennen. Sie sind 
erforderlich für alle Antennen-
zuschauer – ganz egal, ob man 

mit einem HD-Flachbildschirm 
oder noch mit einem alten 
Röhrenfernseher die neue di-
gitale TV-Welt empfangen 
möchte. 

Mit einem integrierten Ent-
schlüsselungssystem empfan-
gen Zuschauer nicht nur die 
öffentlich rechtlichen Sender, 
sondern – ohne Zusatzmodule 

oder Chipkarten – auch die 
privaten Programme. Für die-
se Kanäle wird allerdings ein 
jährliches technisches Entgelt 
zusätzlich zum Receiver-Kauf 
notwendig. Ebenfalls wichtig 
zu wissen: Receiver hin oder 
her – mit einem Röhrengerät 
ist keine HD-Qualität möglich. 
Weiterhin nutzen können die 
Zuschauer hingegen ihre Dach- 
oder Außenantennen ebenso 
wie die beliebten, kompakten 
Zimmerantennen. Gar keine 
Veränderungen kommt auf die-
jenigen zu, die per Satellit oder 
Kabelanschluss fernsehen: Sie 
sind von der Umstellung nicht 
betroffen.                           (djd)

Damit der Bildschirm nicht dunkel bleibt
Antennenfernsehen: Am 29. März wird auf neuen digitalen Standard umgeschaltet

Für das digitale Antennenfernsehen DVB-T2 HD benötigen Zuschauer einen 
geeigneten Receiver.                   Foto: djd/www.xoro.de

v. l. n. r.: Dr. med. Thomas Peter Ranke, Ärztlicher Direktor Klinik Hohwald, Tina Winkler, Stefan Härtel, Regional-
geschäftsführer Asklepios und Geschäftsführer Klinik Hohwald, Jutta Rosenberg, Betriebsratsvorsitzende Klinik 
Hohwald, Wolfgang Clement, Bundeswirtschaftsminister a. D.         Quelle: TOP JOB



520 Mitarbeiter an den beiden ASKLEPIOS Kliniken in Hohwald und Sebnitz bilden
2017 wieder ein starkes Team. Mit einfühlsamen P�egekräften, hochquali�zierten
Ärztinnen und Ärzten sowie innovativer Medizin sorgen wir in gewohnter Qualität
dafür, dass unsere Patientinnen und Patienten eine optimale Gesundheitsversorgung
erhalten. Dabei setzen wir auf modernste Techniken, die möglichst schonend für Sie
sind: Patienten mit unklaren und nicht typischen Brustschmerzen pro�tieren seit
Oktober von unserem neuen CT-Gerät in Sebnitz. Innerhalb kürzester Zeit sind wir
in der Lage, Erkrankungen der Herzkranzgefäße auszuschließen und das bei einer
deutlich verminderten Strahlenbelastung. Darüber hinaus bietet das neue CT einen
echten Mehrwert, weil es unseren Radiologen um Chefärztin Martina Liese einwand-
freie Bilder liefert. So manchem Patienten bleibt der Weg nach Dresden damit erspart.

Hochmoderne Technik
und engagierte Köpfe –
Wir sorgen ausgezeichnet
für Ihre Gesundheit

Ho

DR. MARIO LEIMERT

ist seit 1. Januar 2017 Chefarzt der

Neurochirurgie in der Orthopädischen

Klinik Hohwald. Als Spitzenmediziner mit

internationaler Ausbildung und Forschungs-

tätigkeit hebt er das hohe fachliche

Niveau der Neurochirurgie auf

eine neue Stufe.
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48h-Aktion am Wochenende 12. bis 14. Mai 2017
Vorhaben bis zum 3. April 2017 anmelden

…Initiative zeigen, anpacken, 
etwas bewegen… auch 2017 
findet die 48h-Aktion im Land-
kreis statt. Organisiert wird sie 
wieder durch den Trägerver-
bund von Pro Jugend e. V., den 
Kinder- und Jugendhilfeverbund 
Freital e. V. und den Jugendring 
Sächsische Schweiz-Osterzge-
birge e. V.
Alle interessierten jungen Men-
schen können am Aktionswo-
chenende vom 12. bis 14. Mai 
2017 Vorhaben, die sie selbst 
gewählt haben, innerhalb von 

48 Stunden umsetzen. Bis zum 
3. April 2017 sollten sich Jugend-
gruppen und -vereine beim Kin-
der- und Jugendhilfeverbund Frei-
tal e. V., Jugendring Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge e. V. oder 
dem Pro Jugend e. V. anmelden 
und ihre Idee, etwas Bleibendes 
und Gemeinnütziges für den Ort 
zu schaffen, einreichen.
Ob Jugendclubs renoviert, Aus-
stellungen organisiert, Spielplät-
ze gestrichen, Aufführungen 
im Altersheim veranstaltet oder 
Müll in der Natur gesammelt 

werden - den Ideen für eigene 
Projekte sind keine Grenzen ge-
setzt. 

Weitere Informationen unter: 
www.jugendring.info/48h-aktion

Kontakt:
Pro Jugend e.V.
Tel.: 03504 611543
E-Mail: kontakt@projugendev.de

Jugendring Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e.V.
Tel.: 03501 571167
E-Mail: flexjuma@jugend-ring.de

Erfolgreicher Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“
Preisträgerkonzert am 11. März 2017

Kaum sind die zahlreichen 
Weihnachtskonzerte ver-
klungen, warten alljährlich 
zu Jahresbeginn neue Her-
ausforderungen auf die jun-
gen Instrumentalisten. 

Im Januar wurde der Regio-
nalwettbewerb „Jugend mu-
siziert“ ausgetragen, bei dem 
am 21. Januar 2017 zwei Wett-
bewerbe - Drum Set (Schlag-
zeug) und Blockflötenensemble 
- in der Musikschule Sächsische 
Schweiz stattfanden. Mit je-
weils ersten Preisen vertraten 

Justus Frisch und Keoni Sera-
phin Thomas die hiesige Mu-
sikschule hervorragend, sie 

nehmen somit am Landeswett-
bewerb teil.
Gleiches gilt für alle anderen 

Teilnehmer der Musikschule 
Sächsische Schweiz. Aus den 
vielen sehr guten Ergebnissen - 
fast alle Darbietungen wurden 
mit einem 1. Preis bedacht – ra-
gen in der Solowertung Klavier 
die erst siebenjährige Annale-
na Bartsch und der zehnjährige 
Jonas Kerda sowie Alam Faust 
heraus. Auch für sie ist mit dem 
guten Abschneiden der Weg 
zum Landeswettbewerb frei. 
Ebenso werden Clara Farin und 
die Brüder Lukas und Konstan-
tin Hachmöller vom Ensemble 
Akkordeonkammermusik die 

Musikschule Sächsische Schweiz 
dort vertreten.
Die Preisträger des Regional-
wettbewerbs sind am 11. März, 
17:00 Uhr, beim 97. Galeriekon-
zert des Stadtmuseums Pirna zu 
erleben. 

Kontakt: 
Musikschule Sächsische 
Schweiz e.V.
An der Gottleuba 1, 
01796 Pirna
Tel.: 03501 710980 
E-Mail: musikschule.pirna@
t-online.de

Weißrussland von ganz verschiedenen Seiten
Wie kommt eine Künstlerin dazu, Nonne zu wer-
den und ein Kloster aufzubauen? Das wird die 
weißrussische Äbtissin Elisawetta bei ihrem Auf-
enthalt im März in Maxen, Langburkersdorf und 
Dohna erzählen. Auf Einladung des Vereins „Ge-
meinsam in die Zukunft“ wird sie in die Region 
kommen. Am 19. März 2017, 14:00 Uhr, nimmt 
sie an der Eröffnung der Ausstellung des Vereines 
im Listhus Maxen teil. Dort wird Weißrussland von 
ganz verschiedenen Seiten gezeigt, auch Werke 
der Künstlerin werden im Rahmen der Ausstellung 
zu sehen sein. 

In den folgenden Tagen besucht sie die Schulen in 
Dohna und Langburkersdorf, um mit Schülern ins 
Gespräch zu kommen. Außerdem gibt es am 21. 
März, 18:00 Uhr, im Kulturcafe Dohna eine öffent-
liche Veranstaltung für alle Interessierten, bei der 
ebenfalls Gelegenheit ist, mit Mutter Elisawetta zu 
sprechen. Der Eintritt ist frei, Reservierungen er-
wünscht. Bereits im vorigen Jahr war im Barockgar-

ten Großsedlitz eine Ausstellung mit Werken von 
ihr zu sehen. 
Im Sommer werden die Teilnehmer des diesjähri-
gen Sommerlagers des Vereins auch im Kloster hel-
fen, ein Haus für Waisenmädchen herzurichten. 

Kontakt:
Verein „Gemeinsam in die Zukunft“
Tel.: 0177 7540198
Facebook unter „Gemeinsam in die Zukunft“

Jetzt heißt es wieder
„Hoch vom Sofa“!
Das sächsische Jugendaktions-
programm startet in das Jahr 
2017, es werden wieder span-
nende, kreative und engagier-
te Jugendprojekte gesucht. Ab 
sofort können sich alle jungen 
„Projektemacher/-innen“ und 
„Ideenspinner/-innen“ bewer-
ben und erhalten somit die 
Chance, ab Mai 2017 eine be-
gleitende Beratung und eine 
Förderung bis 1.500 Euro zu 
erhalten.
 
Unter dem Dach „Stark im 
Land – Lebensräume gemein-
sam gestalten“ gehen wir ge-
meinsam mit „Jugend bewegt 
Kommune“ noch stärker in die 
ländlichen Räume Sachsens. 
Gefördert wird vor allem dort, 
wo es wenige Freizeitangebote 
für junge Menschen gibt und 
insbesondere solche Jugendini-
tiativen, die zum ersten Mal ein 
„Hoch vom Sofa! – Projekt“ 
selber angehen und umsetzen 
möchten.

Einsendeschluss ist der 
25.03.2017 (Poststempel).
 
Der Aufruf richtet sich an Ju-
gendliche zwischen 12 und 18 
Jahren mit guten Ideen, die da-
rauf warten, in die Tat umge-
setzt zu werden. Die Antrags-
formulare, die Anmeldung 
zur Jugendjury und weitere 
Informationen gibt es unter  
www.hoch-vom-sofa.de.
 
Ansprechpartner für Fragen 
zum Programm, Beratung bei 
der Ideenfindung und Antrags-
stellung:

Deutsche Kinder- und Jugend-
stiftung gemeinnützige GmbH 
(DKJS)
Regionalstelle Sachsen
Bautzner Straße 22 HH
01099 Dresden
Tel.: 0351 320 156 54 /-57/-55
E-Mail: marion.coupiac@dkjs.
de
ines.neumann@dkjs.de edda.
laux@dkjs.de
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